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Der europäische Gesetzgebungsprozess in der Umwelthaftung tritt in eine neue Phase. 
Auf den 30. April 2007 haben einige Mitgliedländer der Europäischen Union die neue 
EG-Umwelthaftungs-Richtlinie ins nationale Recht überführt. Wegen der Komplexität 
der Materie sind einige Staaten zwar in Verzug, aber in absehbarer Zeit werden die Haf-
tungsstandards für Umweltschäden in der ganzen EU angeglichen sein. 

Diese Regelungen haben in erster Linie zum Ziel, die Sanierung von Umweltschäden auf 
den Schadenverursacher zu überwälzen. Die EG-Umwelthaftungs-Richtlinie basiert auf 
einer neuen öffentlich-rechtlichen Haftungsgrundlage und führt neue Schadenbilder ein. 
Es versteht sich von selbst, dass für dieses Haftungsregime noch keine ausreichende 
Schadenerfahrung vorliegt. 

Die Assekuranz steht daher vor einer grossen Herausforderung. Sie muss Risikotransfer-
Lösungen entwickeln, die auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Haftpflichtregimes 
die Sanierung von Umweltschäden decken. Wichtig für die Versicherungsindustrie ist 
eine Exposureabschätzung der neuen Schadenbilder. Auch wenn hierfür verschiedene 
Lösungsansätze denkbar sind: Die Versicherungswirtschaft tut gut daran, sich an die 
bestehenden, traditionellen Versicherungslösungen anzulehnen und darauf basierend 
Deckungen auszuarbeiten.

Die vorliegende Publikation vermittelt einen Überblick über die neuen Umwelthaftpflicht-
Regelungen in der EU und geht auf die Problembereiche aus Sicht der Assekuranz ein. 
Den Autoren ist es gelungen, einen wertvollen Leitfaden für die Ausarbeitung von Ver-
sicherungslösungen zu entwickeln. 

Martin Oesterreicher
Head Casualty, Swiss Re

Vorwort



Nach dem Dammbruch der Mine Los Frailes in Südspanien gelangte 
schwermetallhaltiges Abwasser in die Umwelt. In den umliegenden 
Flüssen kam es zu einem massiven Fischsterben.
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Umweltkatastrophen wie Tankerhavarien sind – auch aufgrund der breiten Berichterstat-
tung in den Medien – in den letzten Jahrzehnten ins öffentliche Bewusstsein gerückt. 
Dazu gehören etwa der Untergang des Tankers «Erika» im Dezember 1999, der zur Ver-
schmutzung von 400 km der französischen Atlantikküste führte, oder das Tankerunglück 
der «Prestige» 2002 vor der galicischen Küste, als ausgetretenes Öl eine der bis dato 
grössten ökologischen Katastrophen in Europa verursachte. Zehntausende Vögel veren-
deten und Hunderte von Kilometern der spanischen und französischen Atlantikküste 
wurden damals verschmutzt.1 

Auch die im Vergleich zu Tankerunglücken häufig weniger spektakulären Störfälle in 
industriellen Betrieben können aufgrund der vorhandenen Anlagen und Substanzen 
schwere Umweltschäden verursachen. Angefangen mit dem Brand eines Lagerhauses 
bei Sandoz in Schweizerhalle (1986) haben sich in den vergangenen 20 Jahren wieder-
holt schwere Störfälle ereignet, die neben Personen- und Sachschäden auch beträcht-
liche Schäden an Ökosystemen wie Flussläufen oder Naturschutzgebieten zur Folge 
hatten. 

Als besonders eindrucksvolles Beispiel gilt der Dammbruch der Mine Los Frailes in 
Spanien im April 1998. Der Erddamm eines Abwasserbeckens brach auf einer Länge 
von 50 Metern. Durch die Öffnung wurden über 5 Millionen Kubikmeter saures und 
schwermetallhaltiges Abwasser in die Umwelt freigesetzt. Der Störfall geschah ungefähr 
35 Kilometer westlich der Stadt Sevilla, unweit des Doñana-Nationalparks, des grössten 
spanischen Naturschutzgebiets. Das Abwasser ergoss sich in die Flüsse Los Frailes, 
Agrio und Guadiamar. Auf einer Länge von rund 40 Kilometern kam es zu einer starken 
Verschmutzung der Flüsse, Uferbereiche und grosser Flächen Ackerlands. Ein massives 
Fischsterben und das Absterben vieler anderer Wasserlebewesen waren die Folge. 
Die Verseuchung bedrohte auch den Doñana-Nationalpark, die schnelle Intervention 
staatlicher Stellen jedoch verhinderte eine Ausbreitung der Kontamination in das 
50 Kilometer flussabwärts gelegene Natura-2000-Gebiet2. Bei den Aufräumarbeiten 
wurden ca. 12 Millionen Tonnen kontaminierter Boden abgetragen und entsorgt. Die 
Gesamtschadenaufwendungen für die Folgen dieses Dammbruchs beliefen sich auf 
über 180 Millionen Euro.

Kurz darauf – um ein weiteres Beispiel zu nennen – wurden in Ungarn als Folge eines 
Störfalls in einem agrochemischen Betrieb 30 Tonnen Insektizide freigesetzt. Neben vie-
len aquatischen Kleinstlebewesen fielen in der Donau auch 200 000 Fische, darunter 
die gesamte Aalpopulation auf einer Flusslänge von 400 Kilometern, der Katastrophe 
zum Opfer. 

1 Durch Tanker verursachte Ölverschmutzungen fallen unter das «Internationale Übereinkommen von 1992 über 
die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmutzungsschäden» und das «Internationale Übereinkommen von 1992 
über die Errichtung eines Internationalen Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden». Diese 
Schäden werden nicht von der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie erfasst.

2 Als Natura 2000 wird ein länderübergreifendes Schutzgebietssystem innerhalb der Europäischen Union 
bezeichnet, das aus den Sites of Community Importance (SCI) beziehungsweise Special Areas of Conservation 
(SAC) der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) von 1992 und den Special Protected Areas (SPA) der Vogel-
schutz-Richtlinie von 1979 gebildet wird.

1 Umweltschäden: Worum geht es?

Immer wieder machen spektakuläre Umweltkatastrophen die Verletzlichkeit des natürlichen 
Lebensraumes auf dramatische Weise sichtbar. Neben Naturkatastrophen schädigen auch 
von Menschen verursachte Katastrophen wie Tankerhavarien, Explosionen und Brände die 
natürlichen Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten nachhaltig. Insbesondere der Verlust 
der biologischen Vielfalt hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv beschleunigt.
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Doch nicht nur grosse Industrieanlagen können die Ursache für eine Schädigung von 
Ökosystemen sein, auch der Transport oder die Lagerung umweltrelevanter Stoffe kön-
nen praktisch an jedem beliebigen Ort erhebliche Umweltschäden verursachen. 

Der allgemeine Sprachgebrauch setzt eine Umweltbeeinträchtigung oft mit dem Um-
weltschaden gleich. Zur genauen Bezeichnung eines Umweltschadens werden in Fach-
kreisen die Synonyme «ökologischer Schaden», «Umweltbeeinträchtigung», «Ökoscha-
den», «Schäden an der Biodiversität» und «Schaden an den Naturgütern» verwendet. 
Allen Begriffen gemeinsam ist, dass darunter die «irreversible oder nur langfristig wieder 
rückgängig zu machende Beeinträchtigung des Naturhaushaltes»3 beziehungsweise 
eine Störung des ökologischen Gleichgewichtes/der ökologischen Funktion verstanden 
wird. Voraussetzung für einen Umweltschaden ist somit eine schädliche Einwirkung 
auf alle oder eine der natürlichen Ressourcen Wasser, Luft, Boden, Flora und Fauna. Diese 
Schäden grenzen sich rechtlich von Sachschäden dadurch ab, dass sie nur an freien 
Umweltgütern entstehen können, also zum Beispiel an einer frei lebenden Tierart oder 
an öffentlichen Gewässern.

Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, Umweltschäden in ein zivilrechtliches Haftungs-
regime einzubinden. Eine zivilrechtliche Haftung setzt nämlich eine Beziehung zwischen 
Parteien – privaten oder juristischen Personen – voraus und hat zum Ziel, gewisse Rechte 
durchzusetzen. Ein negativer Umwelteinfluss kann konkrete, rechtlich relevante Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit, auf privates Grundeigentum und auf das Ver-
mögen haben. Dieser haftpflichtrelevante, sekundäre Umweltschaden umfasst traditio-
nellerweise Personenschäden, Sachschäden und Vermögensschäden, die als Folge 
einer Umweltbeeinträchtigung (primärer Umweltschaden) eintreten können. Sobald sich 
ein geschädigtes Umweltgut in Privatbesitz befindet (zum Beispiel eine private Quelle 
oder privater Grund und Boden), handelt es sich ebenfalls um einen haftpflichtrechtlich 
relevanten Sachschaden.

Im Zusammenhang mit ökologischen Schäden stellen sich folgende Fragen:
Wer ist im Fall der Schädigung freier Umweltgüter schadenersatzberechtigt? Wer ist 
dazu legitimiert, einen Umweltschaden einzuklagen? In der Regel besteht an Wasser, 
Luft, Flora und Fauna kein individuelles Eigentum von Rechtspersonen, sie gehören 
der Allgemeinheit.
Wer ist der Verursacher eines Umweltschadens? Oftmals können die Verursacher einer 
Umweltschädigung nicht (mehr) festgestellt und zur Rechenschaft gezogen werden. 
Probleme ergeben sich vor allem bei Summationsschäden und bei Distanzschäden, 
die durch mehrere, unter Umständen nicht einzeln bestimmbare Schädiger verursacht 
worden sind, aber auch bei Altlasten und chronischen Umwelteinwirkungen.
Wie kann die Höhe eines Umweltschadens gemessen werden? Es ist sehr schwierig 
und manchmal gar unmöglich, einen solchen Schaden finanziell zu bemessen. Wie 
soll beispielsweise die Zerstörung einer Pflanzen- oder Tierart monetär bewertet wer-
den, wenn diese durch die Emission von schädlichen Stoffen irreversibel geschädigt 
wird?

3 vgl. Pelloni, Giovanni, Privatrechtliche Haftung für Umweltschäden und Versicherung, Zürich 1993, S. 52







Summationsschäden
Schäden, die durch mehrere Verursacher 
entstanden sind (Beispiel: Ozonloch, Wald-
sterben).

Distanzschäden
Schäden, bei denen Emissions- und Immis-
sionsort weit auseinanderliegen (Beispiel: 
Tschernobyl).

Altlasten
Früher entstandene Schäden, die erst heute 
festgestellt werden.

Chronische Umwelteinwirkungen
Schäden, die über einen längeren Zeitraum 
(in der Regel als Summationsschäden) ent-
standen sind.

Summationsschäden
Schäden, die durch mehrere Verursacher 
entstanden sind (Beispiel: Ozonloch, Wald-
sterben).

Distanzschäden
Schäden, bei denen Emissions- und Immis-
sionsort weit auseinanderliegen (Beispiel: 
Tschernobyl).

Altlasten
Früher entstandene Schäden, die erst heute 
festgestellt werden.

Chronische Umwelteinwirkungen
Schäden, die über einen längeren Zeitraum 
(in der Regel als Summationsschäden) ent-
standen sind.

1 Umweltschäden: Worum geht es?
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Emission schädigender Stoffe

Umweltbeeinträchtigung/
primärer Umweltschaden

Einwirkung auf Luft, Wasser, Boden, Flora, Fauna 
(= ökologischer Schaden)

Umweltfolgeschaden/
sekundärer Umweltschaden

Personen-, Sach- und Vermögensschäden

Dispersion der schädigenden Stoffe

Ausbreitungsmedium Luft Wasser Boden

Quellen Produktion Produkte Produkte-
verwendung

Produkte-
entsorgung

Rechtlich gibt es zurzeit verschiedene Entwicklungen und alle zielen auf eine Verschärfung 
der Rechtssituation hin. Auf europäischer Ebene ist die «Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Um-
weltschäden» (EG-Umwelthaftungs-Richtlinie)4 relevant. Die Richtlinie orientiert sich 
am Verursacherprinzip, das in umfassender Weise umgesetzt wird: Derjenige, der einen 
Schaden verursacht hat, soll auch dafür einstehen müssen. Dieses Prinzip ist im Umwelt-
recht weit akzeptiert und wird von der Versicherungswirtschaft grundsätzlich unterstützt.

Die EG-Umwelthaftungs-Richtlinie beinhaltet eine Haftung für Schäden, die an natürlichen 
Ressourcen entstehen. Demnach soll ein Betreiber, der eine Umweltbeeinträchtigung 
verursacht hat, nach dem Verursacherprinzip Sanierungsmassnahmen einleiten und 
deren Kosten tragen müssen. Die Verfasser der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie sind sich 
bewusst, dass es schwierig ist, Schäden an natürlichen Ressourcen zu quantifizieren. 
Es wurde deshalb ein Konzept gewählt, das die Sanierung und nicht die finanzielle Kom-
pensation bevorzugt. Das Ziel ist die Wiederherstellung des Nutzens der Umwelt. Eine 
Sanierung muss zwar nicht unter allen Umständen eine geschädigte Ressource wieder-
herstellen, aber auf jeden Fall gleichwertige Alternativen schaffen.

Die vorliegende Publikation gibt einen Überblick über die EG-Umwelthaftungs-Richtlinie 
und zeigt Ansätze von Versicherungslösungen auf.

 

4  «Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Umwelthaftung zur Vermeidung 
und Sanierung von Umweltschäden»

Abbildung 1
Was ist ein Umweltschaden?
Abbildung 1
Was ist ein Umweltschaden?



Umweltschäden sind nicht an feste Bauten gebunden. Ein erhebliches Risiko für die 
Umwelt geht von Gefahrenguttransporten aus – sei es per Bahn oder auf der Strasse.
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2.1 Übersicht 

Ausgelöst durch verschiedene industrielle Unfälle mit umweltbeeinträchtigenden Folgen 
in den Achtzigerjahren versuchten die Gesetzgeber, mittels zivilrechtlicher Haftpflicht-
gesetze die Haftung für Personenschäden und Schäden an Gütern zu regeln, die sich im 
privaten Eigentum befinden. Das Ziel dieser meist als Kausalhaftung ausgestalteten 
Regelungen ist der Schutz des Vermögens der geschädigten Privatpersonen. Allerdings 
muss eine Verletzung eines geschützten Rechtsgutes vorliegen, die mit den Instrumenten 
des Haftpflichtrechts quantifiziert und mit Geld entschädigt werden kann. 

In einer zweiten Phase versuchten die Gesetzgeber, das Altlasten-Problem zu regeln. 
Dazu wurden die bestehenden Umweltgesetzgebungen mit Bestimmungen zum Boden-
schutz und zur Sanierung von verunreinigten Grundstücken ergänzt. Diese Bestimmungen 
haben zum Ziel, die Betreiber von industriellen Anlagen beziehungsweise die Grund-
stückseigentümer zur Sanierung belasteter Grundstücke zu verpflichten. Auch in diesen 
Fällen liegen zivilrechtliche Besitz- und Eigentumsrechte vor. 

Anders ist die Situation im Bereich der reinen ökologischen Schäden. Freie Umweltgüter 
sind kein privates Eigentum, sondern gehören der Allgemeinheit. Da keine Individualgü-
terrechtsverletzung möglich ist, greifen die privatrechtlichen Haftpflichtbestimmungen 
hier nicht. Der Staat hat bei Umweltbeeinträchtigungen in der Regel die Möglichkeit, 
vom Verursacher mittels spezieller öffentlich-rechtlicher Bestimmungen zur Kostenüber-
nahme die Sanierung ökologischer Schäden zu verlangen oder ihn zu zwingen, die ent-
standenen Kosten zu tragen. Diese polizeirechtlichen Bestimmungen ermöglichen es 
auch, den potenziellen Verursacher einer Gefährdung zu Schutzvorkehrungen oder zur 
Einhaltung von ökologischen Mindeststandards zu verpflichten. 

2.2 EG-Umwelthaftungs-Richtlinie

Die Umweltkommission der Europäischen Union legte im Januar 2002 einen «Vorschlag 
für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Umwelthaftung be-
treffend die Vermeidung von Umweltschäden und die Sanierung der Umwelt» vor. Basie-
rend auf diesem Vorschlag und unter Berücksichtigung der verschiedensten Stellung-
nahmen dazu, trat die Richtlinie über die Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung 
von Umweltschäden am 21. April 2004 in Kraft. 

2 Rechtliche Situation

Die Wertvorstellung hinsichtlich der Bedeutung der Umwelt für die Öffentlichkeit verändert sich. 
Umweltkatastrophen und erschütternde Bilder von sterbenden Tieren und zerstörten Landschaften 
führen dazu, dass vermehrt die Verursacher derartiger Ereignisse zur Rechenschaft gezogen werden. 
In verschiedenen Fällen haben indes rechtliche oder wirtschaftliche Gegebenheiten verhindert, 
dass der Verursacher den entstandenen Schaden tatsächlich ersetzen musste oder mit seinen zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mitteln auch ersetzen konnte. 
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Die Regelungen im Einzelnen
Die EG-Umwelthaftungs-Richtlinie basiert auf dem öffentlich-rechtlichen Haftpflichtre-
gime. Somit sind nur die Behörden legitimiert, Ansprüche gegenüber dem Verursacher 
der Umweltbeeinträchtigung geltend zu machen. Die wesentlichen Elemente sind:

Die Richtlinie definiert – unter Berücksichtigung des «Polluter Pays Principle» – Mini-
malstandards bezüglich der Verhütung und Sanierung von Umweltschäden.
Bis zum 30. April 2007 mussten die Mitgliedstaaten die Regelungen ins nationale 
Recht transformiert haben. In gewissen umstrittenen Bereichen, wie der Einführung 
einer Deckungsvorsorge-Verpflichtung (zum Beispiel Versicherungsobligatorium) oder 
Ausschluss des Entwicklungsrisikos, sieht die Richtlinie nur eine Empfehlung vor. Der 
definitive Entscheid darüber wurde an die Mitgliedstaaten delegiert. 
Die Richtlinie enthält zwei komplementäre Haftpflichtregime:
– Gefährdungshaftung für namentlich erwähnte, umweltgefährdende Tätigkeiten. 
 Diese umfassen beispielsweise Aktivitäten, für die gemäss der «Richtlinie über die 
 integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung» eine Geneh-
 migung erforderlich ist (benannte Umweltanlagen), wie Abfallbewirtschaftungs-
 anlagen, Herstellung, Lagerung und Transport von umweltgefährdenden Stoffen 
 oder gentechnisch veränderten Organismen. Die Gefährdungshaftung umfasst 
 sämtliche Umweltschäden, d.h. Schädigung von Gewässern und Böden sowie 
 von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen gemäss Vogelschutz- bzw. 
 Habitat-Richtlinie.
– Verschuldenshaftung für alle übrigen beruflichen Tätigkeiten bezüglich der Schädi-
 gung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen gemäss Vogelschutz- 
 bzw. Habitat-Richtlinie. 
Vermeidungstätigkeiten: Ist ein Umweltschaden noch nicht eingetreten, besteht aber 
eine unmittelbare Gefahr, so muss der Betreiber unverzüglich die erforderlichen Ver-
meidungsmassnahmen ergreifen. 
Sanierungsmassnahmen: Ist ein Umweltschaden an Gewässern oder an geschützten 
Arten und natürlichen Lebensräumen eingetreten, ist der Betreiber verpflichtet, Mass-
nahmen einzuleiten, welche die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder be-
einträchtigten Funktionen wieder herstellen, sanieren, ersetzen oder eine gleichwer-
tige Alternative zu diesen Ressourcen oder Funktionen schaffen. Diese Massnahmen 
beinhalten: 
– «primäre Sanierungsmassnahmen», welche die geschädigten natürlichen Ressour-
 cen und/oder beeinträchtigten Funktionen wiederherstellen; 
– «ergänzende Sanierungsmassnahmen», welche an einem anderen Ort den Umstand
 ausgleichen, dass die primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen Wiederher-
 stellung der geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder beeinträchtigten Funk-
 tionen führt.
– «Ausgleichssanierungen» zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher 
 Ressourcen und/oder Funktionen vom Zeitpunkt des Schadens bis zur vollständigen
 Wiederherstellung des Ausgangszustandes. 
Bei einer Schädigung des Bodens sind die Betreiber verpflichtet, diejenigen Mass-
nahmen einzuleiten, mit denen eine Gefahr für die menschliche Gesundheit beseitigt
wird. Das Sanierungsziel ist die Beseitigung dieser Gefahr und nicht die Wiederher-
stellung des Ausgangszustandes.
Die Mitgliedstaaten können den Betreiber von der Kostentragung befreien, wenn er 
nachweist, dass der Umweltschaden verursacht wurde durch:
– eine Emission oder ein Ereignis, die aufgrund einer Zulassung ausdrücklich erlaubt 
 waren und deren Bedingungen in vollem Umfang eingehalten wurden5;
– eine Emission, eine Tätigkeit oder jede Art der Verwendung eines Produkts im Ver-
 lauf einer Tätigkeit, bei denen der Betreiber nachweist, dass sie nach dem Stand 
 der wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse zum Zeitpunkt, an dem die 
 Emission freigesetzt oder die Tätigkeit ausgeübt wurde, nicht als wahrscheinliche 
 Ursache von Umweltschäden angesehen wurden6. 

5 Permit defense
6 State-of-the-art defense













2 Rechtliche Situation
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Der Betreiber muss die Kosten für durchgeführte Vermeidungs- oder Sanierungstätig-
keiten nicht tragen, wenn er nachweisen kann, dass die Umweltschäden oder die un-
mittelbare Gefahr solcher Schäden durch einen Dritten verursacht wurden und einge-
treten sind, obwohl geeignete Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden waren. Hier 
stehen Umweltschäden im Vordergrund, die durch fehlerhafte Produkte oder Arbeiten 
von Dritten auf fremden Grundstücken verursacht werden.
In diesen Fällen treffen die Mitgliedstaaten die geeigneten Massnahmen, damit dem 
Betreiber die ihm entstandenen Kosten zurückerstattet werden.
Die Richtlinie ist nur anwendbar für Schäden aus Emissionen/Ereignissen, die nach 
dem 30. April 2007 eingetreten sind und sofern zwischen dem Umweltschaden und 
den schadenverursachenden Emissionen, Ereignissen oder Vorfällen nicht mehr als 
30 Jahre vergangen sind.

Gefährliche und potenziell 
gefährliche Aktivitäten

Schädigung der Gewässer

Schädigung des Bodens

Schädigung geschützter 
Arten und natürlicher 
Lebensräume

Ungefährliche Aktivitäten

Verschuldensunabhängige Haftung

Verschuldenshaftung

Der Vergleich der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie mit den in den einzelnen Mitglied-
staaten bereits existierenden gesetzlichen Regelungen führt zu folgenden Erkenntnissen: 

Verschiedene Bereiche wie Bodenschutz/historische Verunreinigungen, Wasser, 
Naturschutz, Abfall (Deponien, Verbrennung usw.), klassifizierte Anlagen (zum Bei-
spiel IPPC, Seveso), gefährliche Aktivitäten/Substanzen, Luftverschmutzung/Luft-
qualität, gentechnisch veränderte Organismen, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 
und Raumplanung sind bereits umfassend geregelt.
Die Verpflichtung des Betreibers zur Sanierung von Schäden an geschützten Arten 
und natürlichen Lebensräume sowie die Entschädigung zwischenzeitlicher Verluste 
sind für die meisten Staaten neu, und die EG-Umwelthaftungs-Richtlinie verlangt in 
diesem Bereich strengere Bestimmungen. 
Es wurden unterschiedliche zivilrechtliche und öffentlich-rechtliche Lösungen gewählt, 
die teilweise stark voneinander abweichen. Die Richtlinie fokussiert auf den Betreiber 
einer gefährlichen Tätigkeit, während die meisten Mitgliedstaaten entweder den Ver-
ursacher und/oder den Eigentümer eines verunreinigten Grundstücks verpflichten. 
Die Transposition der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie in nationales Recht hat Über-
lappungen mit den vorhandenen Gesetzen zur Folge und führt unter Umständen zu 
Abgrenzungsproblemen. 













Abbildung 2
Übersicht über die Haftpflichtregelung 
gemäss EG-Umwelthaftungs-Richtlinie
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2.3  Umsetzung der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie in 
einzelstaatliche Regelungen

Die Richtlinie erlaubt es den Mitgliedstaaten, den Minimalstandard zu erweitern. Dies gilt 
insbesondere für die Bestimmung über die geschützten Arten und Lebensräume, die 
Enthaftungsgründe und für die Festlegung von finanziellen Sicherstellungen. Die Trans-
position der Richtlinie ins nationale Recht der Mitgliedstaaten gestaltet sich schwierig, 
weil in bestimmten Staaten die Rechtsetzungsbefugnisse zwischen den Bundesorganen 
und den Ländern aufgeteilt sind. In diesen Staaten sind in der Regel die Naturschutzauf-
gaben den Ländern oder Bundesstaaten übertragen. Schliesslich führt das Zusammen-
führen der bisherigen gesetzlichen Regelungen im Umweltbereich mit den neuen 
Bestimmungen der Richtlinie zu sachlichen und rechtlichen Problemen, da die gültige 
Gesetzgebung vergleichbare Tatbestände im öffentlichen Recht unterschiedlich regelt. 
Beispielsweise ist der in der Richtlinie verwendete Begriff des Betreibers nicht kompatibel 
mit dem geltenden System der Verhaltens- und Zustandsstörerhaftung, die sich grund-
sätzlich an dem Eigentümer einer Sache, Anlage oder eines Grundstücks orientiert. Zu-
sätzlich zur Integration der Bestimmungen der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie sind detail-
lierte Ausführungsgesetze erforderlich, deren Erarbeitung aufgrund der komplexen 
Materie enormen Regulierungsaufwand erfordert. Das erklärt, warum zahlreiche Mit-
gliedstaaten die Implementierung der Richtlinie bis zum 30. April 2007 nicht umsetzen 
konnten.

Aufgrund der Anfang 2007 verfügbaren Informationen ergibt sich folgendes Bild:
Die meisten Mitgliedstaaten übernehmen den Haftpflichtumfang der EG-Umwelt-
haftungs-Richtlinie bezüglich der Definition der geschützten Arten und natürlichen 
Lebensräume.
Die Situation bezüglich der Zulässigkeit von Enthaftungsgründen gemäss Art. 8 der 
EG-Umwelthaftungs-Richtlinie ist ausgeglichen, das heisst, rund die Hälfte der Staaten 
sieht diese Enthaftungsmöglichkeiten vor.
Eine Minderheit von Mitgliedstaaten sieht die Einführung einer obligatorischen 
Deckungsvorsorge vor, teilweise mit grosszügigen Übergangsfristen.

Bei der Ausgestaltung der Ausführungsbestimmungen müssen verschiedene Bestim-
mungen der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie detailliert geregelt werden. Der Umstand, 
dass die Transposition der Richtlinie zu den erwarteten unterschiedlichen Regelungen 
führt, erschwert es den Versicherern zusätzlich, Produkte zu entwickeln, die den einzel-
staatlichen Vorgaben entsprechen.

Eine besondere Herausforderung für die involvierten Parteien – Verursacher, zuständige 
Behörden, Versicherer – werden grenzüberschreitende Umwelteinwirkungen sein. Ein 
Beispiel dafür ist die Verschmutzung eines grenzüberschreitenden Gewässers. Die be-
troffenen Parteien werden mit folgenden Fragen konfrontiert sein:

Welches sind die zuständigen Behörden? Wie arbeiten die Behörden zusammen? 
Welche Behörde entscheidet letztlich über die Sanierungsmassnahmen?
Nach welchen Standards werden die Umweltschäden beurteilt und nach welchen 
Kriterien die Sanierungsziele festgelegt?

Die Implementierung vordefinierter Zuständigkeiten und Prozessabläufe vereinfacht die 
Regulierung von grenzüberschreitenden Umweltschäden. Derartige Regelungen existie-
ren bereits in einem gewissen Umfang (zum Beispiel IKSR – Internationale Kommission 
zum Schutz des Rheins) und haben sich bei der Bewältigung von Schäden schon bewährt.











2 Rechtliche Situation
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2.4 USA als Beispiel?

Die EG-Umwelthaftungs-Richtlinie lehnt sich in verschiedenen Bereichen an die in den 
USA entwickelten Regelungen an. Daher ist es sinnvoll, diese kurz zu beleuchten. 

Das amerikanische Recht regelt die Haftung im Zusammenhang mit Umweltbeeinträch-
tigungen in verschiedenen Spezialgesetzen. Die wichtigsten Erlasse sind auf Bundes-
ebene der «Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act» 
(CERCLA), der «Oil Pollution Act» (OPA) und der «Clean Water Act» (CWA). Die ökolo-
gischen Schäden, die sogenannten «natural resource damages» (NRD), sind darin 
ebenfalls enthalten. Die Definition der NRD in CERCLA und OPA ist sehr weit gefasst 
und schliesst die Bereiche «Land», «Luft», «Wasser», «Grundwasser», «Fische», «Fauna», 
«Flora» und «weitere Ressourcen» mit ein. Geschützt sind jedoch nur diejenigen Ressour-
cen, die den Vereinigten Staaten, einem Bundesstaat, einem Indianerstamm oder einer 
Gemeinde gehören beziehungsweise von diesen verwaltet werden. Der CWA regelt die 
Einleitung von gefährlichen Substanzen in schiffbare Gewässer. 

Die NRD umfassen in der Regel folgende Sanierungs-/Entschädigungsmassnahmen: 
Wiederherstellung des Ausgangszustands («baseline conditions»),
Entschädigung für den Verlust der beeinträchtigten Ressource,
Entschädigung für die Kosten zur Schadenermittlung.

Der Fokus von CERCLA liegt auf der Sanierung von Verunreinigungen, die in der Vergan-
genheit verursacht wurden – dies im Gegensatz zur EG-Umwelthaftungs-Richtlinie, wel-
che auf Umweltschäden fokussiert, die nach dem 30. April 2007 verursacht werden. Die 
Aufgabe der amerikanischen Umweltbehörde «Environmental Protection Agency» (EPA) 
ist es, die sanierungsbedürftigen Gebiete («hazardous waste sites») auszumachen und 
die potenziell haftpflichtigen Personen bekannt zu geben. Anschliessend ordnet die 
Behörde eine Sanierung an oder führt diese selbst aus. Die Kosten überträgt sie dem 
Verursacher. In der Regel sind dies Eigentümer oder Betreiber von Fabriken, Transport-
unternehmen, Lagerhäusern, Abfallbehandlungsanlagen und Deponien.

Die Schadenverursacher haften ohne summenmässige Beschränkung für Umweltschäden 
an der Tier- und Pflanzenwelt. Die Haftung ist rückwirkend, das heisst, der Verursacher 
haftet auch für Schäden, die vor Inkrafttreten des CERCLA verursacht worden sind. 
Zudem haftet bei mehreren Verursachern der einzelne Verursacher solidarisch für den 
gesamten Betrag («joint and several liability»).

Verantwortlicher/Verwalter Beispiele für geschützte Gebiete
Department of Commerce  Küstengebiete
(verantwortlich gemäss NOAA)*  bedrohte Meerestiere
  Meeressäugetiere
Department of the Interior   bestimmte bedrohte Tierarten
(verantwortlich gemäss CERCLA)  bestimmte Meeressäugetiere
  Zugvögel
  nationale Tierschutzgebiete und Fischbrutplätze
   National parks
Bundesstaaten Natürliche Ressourcen inklusive Grundwasser und 
 Oberflächengewässer, die
  innerhalb des Staatsgebietes liegen oder
  vom Staat kontrolliert werden,
 wie beispielsweise staatliche Wälder, Parks und 
 staatlich geschützte bedrohte Tierarten
Indianerreservate Natürliche Ressourcen, die diesen Reservaten gehören 
 oder von ihnen kontrolliert werden.

* National Oceanic and Atmospheric Administration







Umweltgefährdende Stoffe, toxische Abfälle oder verseuchter Industrieschlamm gehören 
nicht in Flüsse. Die EU kann zukünftig die Aufräumarbeiten gemäss dem Verursacher-Prinzip 
den Unfallverursachern anlasten.
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3.1 Voraussetzungen für die Versicherbarkeit

Voraussetzung für die Versicherung der Umwelthaftung sind eindeutig definierte Kriterien, 
die es erlauben, das versicherungstechnische Risiko zu kalkulieren. Dies trifft insbeson-
dere auf die Schadenart (Personenschäden oder Sachschäden) und das Schadenaus-
mass zu sowie auf die Deckungsauslösung (Versicherungsdeckung nur für Störfallereig-
nisse, keine oder nur eingeschränkte Deckung bei allmählicher Verursachung). Dabei 
werden der Deckungsumfang der Versicherung und die gesetzliche Haftpflicht in der 
Regel nicht kongruent sein. Je grösser die Erfahrungen sind, desto grösser wird die Über-
einstimmung von Haftung und Versicherungsdeckung. Es werden jedoch immer Lücken 
zwischen Haftung und Deckung bestehen bleiben, da beispielsweise keine Deckung bei 
vorsätzlicher Herbeiführung eines Schadens geboten wird und auch versicherungstech-
nische Begrenzungen hinsichtlich der versicherten Schadenarten und der zur Verfügung 
gestellten Versicherungssummen bestehen. Speziell im Umweltbereich hat das tech-
nische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Änderungsrisiko eine Form angenommen, 
die von der Versicherungswirtschaft nur schwer erfasst werden kann. So sind die 
Wirkungen vieler Substanzen auf die Umwelt nicht oder nur im Ansatz bekannt. Die 
massgebenden Kriterien für die Versicherbarkeit sind:

Schätzbarkeit: Die Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts und das Ausmass der 
Schäden müssen quantifizierbar sein, um das Haftungspotenzial und die erforderliche 
Prämie berechnen zu können. Der Schaden muss zudem einer bestimmten Versiche-
rungsperiode zugeordnet werden können.
Zufälligkeit: Der Zeitpunkt, in dem das versicherte Ereignis eintritt, darf nicht vorher-
sehbar und der Eintritt selbst muss unabhängig vom Willen des Versicherten sein.
Gegenseitigkeit: Eine Vielzahl durch eine bestimmte Gefahr bedrohter Personen muss 
sich zusammenfinden, um diese Gefahr gemeinsam zu tragen.  
Wirtschaftlichkeit: Die Versicherer müssen eine Prämie erheben können, die dem 
übernommenen Risiko entspricht und die ihnen erlaubt, das Versicherungsgeschäft 
langfristig gewinnbringend zu betreiben.

Schätzbarkeit
Für die Schätzbarkeit von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenausmass greifen die 
Versicherer auf ihre Erfahrungswerte und Statistiken aus der Vergangenheit zurück. Im 
Zusammenhang mit der Schätzung von Eintrittswahrscheinlichkeiten sind bei Umwelt-
beeinträchtigungen zwei Bereiche zu unterscheiden: 

Die Eintrittswahrscheinlichkeiten von plötzlichen und unfallmässigen Umweltbeeinträch-
tigungen (zum Beispiel als Folge einer Explosion oder eines Brandes) lassen sich in der 
Regel aus den den Versicherern vorliegenden Statistiken berechnen – unter Berücksich-
tigung der Haftpflichtgesetzgebung, der gesetzlichen Vorschriften bezüglich Bau und 
Betrieb von Anlagen und Installationen sowie der Kenntnisse über die chemischen, phy-
sikalischen und biologischen Eigenschaften bekannter Stoffe wie Chemikalien. Allerdings 
liegt auch in diesem Bereich ein nicht zu unterschätzendes Änderungsrisiko vor, zum 
Beispiel durch neue Erkenntnisse über die Auswirkungen von bestimmten Stoffen auf die 
menschliche Gesundheit. Diese Unsicherheit wird in der Kalkulation der Versicherungs-
prämien mit Zuschlägen berücksichtigt. Schwieriger wird die Berechnung der Eintritts-
wahrscheinlichkeit von bisher unbekannten Schäden oder neuartigen Schadenkategorien. 
Solche Schäden waren bisher grundsätzlich nicht versichert und somit fehlen den Ver-
sicherern die erforderlichen Schadenstatistiken, um eine risikoadäquate Prämie zu be-
rechnen. 









3 Generelle Aspekte der Versicherbarkeit von Umweltschäden

Auch für die Versicherung der Umwelthaftung sind eindeutig definierte Kriterien, die es 
erlauben, das versicherungstechnische Risiko zu kalkulieren, unabdingbare Voraussetzung. 
Die Versicherungsindustrie muss die Frage beantworten, für welche Bereiche dieses 
Haftungsregimes und in welchem Umfang sie Deckungen entwickeln und anbieten kann. 
Dabei kommen verschiedene Deckungsformen in Frage, ein Obligatorium ist aus Sicht von 
Swiss Re jedoch nicht erforderlich.
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Bei Ereignissen, die nicht auf einen Störfall zurückzuführen sind, handelt es sich um 
Emissionen, die allmählich im Rahmen des normalen, störungsfreien und bewilligten 
Betriebs von Anlagen und Installationen erfolgen. Anfangs ist das schadenstiftende 
Ereignis als solches nicht feststellbar, wodurch es auch keinem bestimmten Zeitpunkt 
zugeordnet werden kann. In der Regel führt erst die Kumulation der Schadstoffe in einem 
Medium – dem Grundwasser zum Beispiel – zu einem gefährlichen Zustand für die 
menschliche Gesundheit. Bei derartigen Ereignissen fehlen den Versicherern immer 
wieder die notwendigen statistischen Erfahrungen, da diese grundsätzlich vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen sind und somit in keiner Schadenstatistik erfasst werden.

Ursache Wirkung Beispiele
plötzlich plötzlich Explosion: Giftgaswolke tritt aus. Nachbarschaft erleidet
  Vergiftungen und muss evakuiert werden.
plötzlich allmählich Explosion verursacht Leck in Pipeline. Giftige Stoffe treten 
  allmählich aus und verunreinigen das Trinkwasser. 
  Menschen erleiden Vergiftungen.
allmählich plötzlich Gasleitung rostet. Gas entweicht und verursacht eine 
  Explosion in bewohntem Gebiet. Nachbarn werden getötet.
allmählich allmählich Abwasser gelangt allmählich ins Trinkwasser.
  Menschen erleiden Vergiftungen.

Das noch geringe Wissen über das Umweltverhalten vieler Stoffe und Substanzen er-
schwert zudem die Schätzbarkeit von Umweltrisiken. Als Beispiel gelten endokrin wirk-
same Substanzen, also Stoffe, die den Hormonhaushalt von Lebewesen verändern 
können, wenn sie in der Natur in bestimmten Konzentrationen auftreten. Falls zukünftig 
einmal bewiesen werden kann, dass diese Stoffe auch in den Hormonhaushalt von 
Menschen eingreifen und der Verursacher eindeutig bestimmt werden kann, dürfte dies 
Konsequenzen für die Wirtschaft nach sich ziehen. Die neue Chemikalien-Gesetzgebung 
der EU7 wird auch in diesem Bereich neue Erkenntnisse bringen, die im Zusammenhang 
mit der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie zu beachten sind. Wer hat nun den Umweltscha-
den zu tragen, wenn beispielsweise ein Kausalzusammenhang zwischen dem Gebrauch 
von Schwangerschaftsverhütungsmitteln und ihrer Wirkung auf den Hormonhaushalt 
von Fischen hergestellt werden kann? Ist es der Konsument, der Hersteller der Medika-
mente oder die Allgemeinheit, die die ökologischen Folgen wie eine Reduktion des 
Fischbestandes oder den Verlust einer Spezies zu tragen hat? Wie sieht es aus, wenn der 
Nachweis gelingt, dass auch die Fortpflanzung der Menschen dadurch geschädigt wird?

Neben diesem auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Änderungs-
risiko, das ebenfalls in die Prämienkalkulation einfliesst, wird die Situation für den 
Versicherer mit der Einführung einer Haftung für Umweltschäden zusätzlich verschärft.

Noch komplexer ist die Situation bei der Schätzung des Schadenausmasses. Unsicher-
heiten bestehen bei der Abschätzung der Höhe zukünftiger Personenschäden (beispiels-
weise bezüglich der Entwicklung der Gesundheitskosten) und der Aufwendungen für 
die Sanierung von belasteten Grundstücken (Beispiele: Sanierungsmethoden, Kosten-
entwicklung). Nahezu unmöglich ist es, das Ausmass von Umweltschäden in Bezug auf 
geschützte Arten und natürliche Lebensräume zu bestimmen. In diesem Bereich fehlen 
vor allem statistische Erhebungen, die Rückschlüsse auf das mögliche Ausmass derar-
tiger Schäden zulassen.

7  REACH Regulation: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
trat am 1. Juni 2007 in Kraft 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

Abbildung 3
Schadenereignisse
Abbildung 3
Schadenereignisse

3 Generelle Aspekte der Versicherbarkeit von Umweltschäden
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Wirtschaftlichkeit
Während «Zufälligkeit» und «Gegenseitigkeit» keine zusätzlichen Probleme aufwerfen 
sollten, spielen beim Kriterium «Wirtschaftlichkeit» neben der langfristigen Gewinnorien-
tierung auch aufsichtsrechtliche Vorschriften wie Solvenzvorschriften bei der Prämien-
kalkulation eine grosse Rolle. Die Versicherer sind von Gesetzes wegen verpflichtet, 
technisch korrekte, dem versicherten Risiko adäquate Prämien zu berechnen. Aus den 
dargestellten Gründen ist dies bei den Umweltschäden mit den traditionellen versiche-
rungstechnischen Methoden kaum möglich. Die Festlegung einer Höchstgrenze bei 
Gefährdungshaftungen könnte vorteilhaft sein. Dabei darf jedoch nicht der Eindruck 
entstehen, dass diese Haftungshöchstgrenze mit den von den Versicherern zur Ver-
fügung gestellten Deckungssummen identisch wäre (Beispiele: Haftung nach Produkt-
haftungsgesetz, Umwelthaftungsgesetz). Die Versicherer müssen in der Lage sein, diese 
Deckungssummen auch zur Verfügung zu stellen (Beispiel: Kapazitäten der Finanz-, 
Versicherungs- und Rückversicherungsmärkte).

3.2 Herausforderungen für die Versicherungswirtschaft

Die EG-Umwelthaftungs-Richtlinie schafft eine neue Haftungsgrundlage für Umwelt-
schäden. Die Versicherungsindustrie muss dabei die Frage beantworten, für welche Be-
reiche dieses Haftungsregimes oder in welchem Umfang sie eine Deckung entwickeln 
und anbieten kann. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich um neue Arten 
von Schäden handelt. Zu denken ist etwa an Schäden an der biologischen Vielfalt eines 
Lebensraumes oder den Ausgleich für zwischenzeitlich eingetretene Verluste von natür-
lichen Ressourcen und ökologischen Funktionen (so genannte Ausgleichssanierung). 

Die Herausforderungen beginnen mit der Feststellung und der Beurteilung eines Scha-
dens inklusive seiner Erheblichkeit. Ausgangslage für die Bestimmung ist eine Einschät-
zung des Zustandes der geschützten Ressource vor dem Schadenfall. Dieser Ausgangs-
zustand oder «baseline condition» umfasst sowohl die Art und die Qualität der Ressource 
als auch deren ökologische Funktion. Häufig wird dieser Ausgangszustand nicht oder 
nur teilweise bekannt sein. Bei der Beurteilung, wie die Ressource oder ihre natürliche 
Beschaffenheit geschädigt wurden, müssen die Einwirkung auf die Ressource und deren 
ökologische Funktion identifiziert und quantifiziert werden. Im Weiteren ist die Erheblich-
keit des Schadens eine Grundvoraussetzung für die Bejahung der Haftung im Zusam-
menhang mit der Schädigung einer Ressource. Als erheblich gilt beispielsweise ein 
Schaden an geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, wenn er den günstigen 
Erhaltungszustand der biologischen Vielfalt beeinträchtigt oder eine nachteilige Auswir-
kung auf die ökologische Integrität des geschützten Gebietes hat.

Wie erheblich ein Schaden ist, kann anhand folgender Kriterien festgestellt werden:
Ausmass, Dauer und Ausdehnung der Einwirkung,
Sensitivität und Seltenheit der betroffenen Ressource,
qualitative und quantitative Umweltstandards bezüglich akzeptierbarer und nicht 
akzeptierbarer Grenzwerte.

Viele Begriffe und Definitionen sind sehr allgemein gefasst. Diese Unschärfe birgt 
gesetzliche Unsicherheiten, die in Schadenfällen vielfach zu Diskussionen mit den zu-
ständigen Behörden führen werden und die Entwicklung von Versicherungslösungen 
erschweren. Zudem besteht die Problematik der allgemeinen Umweltänderungen, 
beispielsweise der weltweite Rückgang der biologischen Vielfalt. Der Klimawandel und 
die Probleme mit nicht endemischen Arten, die durch die Globalisierung eingeschleppt 
werden, können die Wiederherstellung eines Ökosystems nach einem Störfall unter 
Umständen verunmöglichen.

Ein einfaches Beispiel dazu ist der Rückgang des arktischen Eises. Eisbären benötigen 
das Eis, um erfolgreich jagen zu können. Würde nun eine Population durch ein Ereignis 
geschädigt, entstünde ein Umweltschaden. Die Wiederherstellung bei weiter zurückge-
hendem Eis wäre indes unmöglich, wofür den Schadenverursacher aber keine Schuld 
trifft.





Ausgangszustand 
Unter Ausgangszustand ist der zum Zeit-
punkt des Schadeneintritts bestehende 
Zustand der natürlichen Ressourcen und 
Funktionen zu verstehen. Der Ausgangszu-
stand wird anhand der besten verfügbaren 
Informationen ermittelt.

Ausgangszustand 
Unter Ausgangszustand ist der zum Zeit-
punkt des Schadeneintritts bestehende 
Zustand der natürlichen Ressourcen und 
Funktionen zu verstehen. Der Ausgangszu-
stand wird anhand der besten verfügbaren 
Informationen ermittelt.
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Eine weitere Herausforderung sind die fehlenden statistischen Schadendaten. Aufgrund 
der bisher nicht vorhandenen Haftung und Deckung kann die Versicherungsindustrie 
nicht auf solches Datenmaterial zurückgreifen. Wie bereits dargestellt, ist die Schätzbar-
keit von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenausmass ein massgebendes Kriterium 
für die Versicherbarkeit. Diese Elemente können nur beschränkt aus bisherigem Daten-
material hergeleitet werden, wodurch eine Schätzung von Schadenhöhe und -häufigkeit 
mit konventionellen Methoden schwierig ist. Die Versicherungsindustrie wird versuchen 
müssen, aufgrund von Szenarien (wie hoch sind die Kosten für die Wiederansiedlung 
einer Tierart, die aufgrund eines Störfalls aus einem Schutzgebiet verdrängt wurde?) und 
speziellen Techniken die entsprechenden Prämien zu bestimmen. Als Folge der damit 
verbundenen Unsicherheiten ist die Bestimmung adäquater Risikoprämien sehr schwierig.            

Zudem besteht die Möglichkeit der Einführung einer obligatorischen Deckungsvorsorge. 
Das könnte in Form einer Pflichtversicherung oder Bürgschaft im Rahmen der Transposi-
tion der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie in die nationalen Gesetze erfolgen oder durch 
die EU-Kommission ab 2010 vorgeschlagen werden, wenn die bis dahin entwickelten 
Marktlösungen nicht deren Erwartungen entsprechen.

3.3 Formen der obligatorischen Deckungsvorsorge

Versicherungsobligatorium 
Die Gründe, die in Europa zur Einführung von Haftpflicht-Versicherungsobligatorien
geführt haben, lassen sich wie folgt kategorisieren:

Aktivitäten wie der Gebrauch von Motorfahrzeugen oder die Arbeit in Spitälern, bei 
denen einzelne, einfache Ursachen einen schweren Personenschaden verursachen 
können.
Aktivitäten wie der Gebrauch von Bergbahnen, die Organisation von gefährlichen 
Sportereignissen, der Umgang mit umweltgefährdenden Substanzen, die Herstellung 
und das Inverkehrbringen von Arzneimitteln, der Einsatz von nuklearer Energie oder 
der Betrieb von Pipelines, bei denen ein einzelnes Ereignis viele Opfer fordern und zu 
einer Serie von Klagen führen kann.
Die Tätigkeiten eines Rechtsanwalts, Notars, Steuerberaters, Buchprüfers, Immobilien-
treuhänders, Architekten oder Reiseveranstalters, die substanzielle Vermögensschä-
den verursachen können.

Die Versicherungswirtschaft versucht, mit der Gesetzgebung kongruente Versicherungs-
lösungen anzubieten (Beispiele: Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, Umwelt-Haft-
pflichtversicherung, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Rechtsanwälte und 
Notare, Versicherungslösungen für Atomkraftwerke). In gewissen Fällen erweist es sich 
jedoch als schwierig, die vom Gesetzgeber geforderten Deckungssummen zur Verfü-
gung zu stellen (zum Beispiel «Illimité» in der Kraftfahrzeugversicherung in Europa).

Aus der Sicht von Swiss Re sollte der Gesetzgeber bei der Einführung von gesetzlichen 
Versicherungsobligatorien folgende Voraussetzungen berücksichtigen:

Die zu versichernden Risiken müssen homogen sein. Eine solche Homogenität besteht 
etwa im Bereich der Kraftfahrzeugversicherung, wo eine grosse Anzahl gleichartiger 
Risiken (Betrieb von Kraftfahrzeugen) vorliegt. Im Bereich der Haftpflichtversicherung 
für Umweltbeeinträchtigungen ist dies nicht unbedingt der Fall. Sollen nur einzelne 
Betriebe, die mit bestimmten gefährlichen Substanzen arbeiten, versichert werden 
oder alle gewerblichen Betriebe?
Es braucht eine statistisch genügend grosse Zahl von versicherten Risiken, damit sinn-
volle Auswertungen und Kalkulationen möglich sind. Fehlen aussagekräftige Daten, 
kann dies bei der Einführung von Versicherungsprodukten zu grossen Unsicherheiten 
im Bereich der Risikoanalyse und der Prämienkalkulation führen.
Politisch erwünscht ist, dass eine ausreichende Anzahl Versicherer derartige Produkte 
anbietet und keine Monopole entstehen.
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Die Versicherten müssen in der Lage sein, die erforderlichen Versicherungsprämien 
zu bezahlen. Versicherungsobligatorien haben keinen Sinn, wenn die betroffenen 
Betriebe ihre Aktivitäten einstellen müssen, weil sie keine risikoadäquaten Prämien 
bezahlen können.
Die Entscheidungsbefugnis, ob und welcher Versicherungsschutz im konkreten Fall 
angeboten werden kann, muss ausschliesslich beim Versicherer liegen. Dieser muss 
die Freiheit haben, gewisse Risiken abzulehnen.
Die Berechnung risikoadäquater Prämien muss im Kompetenzbereich der Versicherer 
liegen. Es kann nicht die Aufgabe des Staates sein, Prämien vorzuschreiben.
Für Risiken, die objektiv oder subjektiv konventionell nicht versicherbar sind, müssen 
spezielle Regelungen (zum Beispiel Alternative-Risk-Transfer-Lösungen) getroffen 
werden.
Auf behördlicher Ebene müssen Stellen geschaffen werden, welche die Kontrolle und 
die Aufsicht über die Versicherungslösungen sicherstellen. 

Die Einführung eines Versicherungsobligatoriums im Zusammenhang mit der Haftung 
für Umweltschäden löst die erwähnten Probleme nicht. Vor allem bleibt die Schwierig-
keit bestehen, dass bislang verlässliche statistische Daten für die Berechnung der Eintritts-
frequenz und des Schadenausmasses von ökologischen Schäden fehlen. Auch sollten 
Versicherungsobligatorien nicht Hauptvoraussetzung für die Ausübung bestimmter Akti-
vitäten sein. Es ist nicht Aufgabe der Versicherer, «Polizeifunktionen» zu übernehmen. Die 
Bewilligung zur Ausübung bestimmter gefährlicher Aktivitäten kann nicht ausschliesslich 
davon abhängen, ob eine Haftpflichtversicherung vorliegt. Im Umweltbereich muss ein 
ganzer Katalog von Schadenpräventionsmassnahmen erfüllt sein, damit eine berufliche 
Tätigkeit das erforderliche Mass an Sicherheit erfüllt.

Alternative Deckungsvorsorgen
Neben traditionellen Versicherungslösungen kommen vor allem Instrumente wie Bürg-
schaften (beispielsweise Solidarbürgschaften) und Bankgarantien als alternative 
Deckungsvorsorgen zur Anwendung. Bürgschaften und Bankgarantien werden heute 
teilweise von den Behörden zur Sicherstellung der Nachsorge von Deponien akzeptiert8. 
In den letzten Jahren hat sich die Situation jedoch als Folge von Ereignissen und Ent-
wicklungen im Umweltbereich verschärft, zum Beispiel durch die Altlastengesetzgebung. 
Entscheidendes Kriterium für die Gewährung von Bankbürgschaften und Bankgarantien 
ist die Bonität des Antragstellers. 

War es in der Vergangenheit ohne weiteres möglich, die Bürgschaften und Garantien 
mittels Immobilien abzusichern, braucht es heute weitere Voraussetzungen. Ein wesent-
licher Grund liegt in der Eigenart von Schäden im Zusammenhang mit Umweltbeein-
trächtigungen. Die Folgen eines Ereignisses betreffen in der Regel Installationen und das 
Grundstück eines Industriebetriebes. 

Ein Beispiel: Kontaminiertes Löschwasser verunreinigt eine Betriebsliegenschaft. Als 
Konsequenz können die als Absicherungsinstrument eingesetzten Immobilien massiv 
an Wert verlieren. Eine vergleichbare Situation liegt vor, wenn im Rahmen der systema-
tischen Altlastenerkundung aufgrund der Bodenschutzgesetzgebung ein als Absiche-
rungsinstrument eingesetztes Grundstück als Altlast identifiziert wird und in der Folge 
an Wert verliert. Die Banken lassen alle diese Schwierigkeiten in ihre Überlegungen ein-
fliessen und berücksichtigen das Umweltschadenpotenzial bei der Risikoanalyse und in 
ihren Kalkulationen. Daher ist es schwieriger geworden, Bankgarantien und Bürgschaften 
mit Immobilien abzusichern.
 

8 Beispielsweise nach Art. 59a des schweizerischen Umweltschutzgesetzes













Öllachen nach Störfällen in Raffinerien oder an Pipelines bedrohen – gelangen sie in 
Fliessgewässer – das Leben in Flüssen und an den Ufern. Erhebliche Umweltschäden 
lassen sich bloss durch rasches Eingreifen verhindern.
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4.1 Konzeptionelle Ansätze

Grundsätzlich können in den Versicherungsmärkten die folgenden Ansätze beobachtet 
werden:

Betriebs-/Produkthaftpflichtversicherung mit explizitem Umweltausschluss,
Betriebs-/Produkthaftpflichtversicherung mit Klauselerweiterung Umweltstörfall,
Betriebs-/Produkthaftpflichtversicherung und separate, «stand alone»-Umwelthaft-
pflichtversicherung (Markt-9 oder Poollösungen10),
Dekontaminationskostenversicherungen.

Die in den ersten drei Punkten aufgeführten Versicherungslösungen bieten Versiche-
rungsschutz auf Basis zivilrechtlicher Haftungsgrundlagen für Personen-, Sach- und 
teilweise Vermögensschäden. Die EG-Umwelthaftungs-Richtlinie hingegen basiert auf 
öffentlich-rechtlichen Grundlagen und bietet den Behörden die Möglichkeit, vom Verur-
sacher die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden zu verlangen. Die Versiche-
rungsunternehmen betreten Neuland, indem sie Versicherungsschutz entwickeln, der 
auf diesem öffentlich-rechtlichen Haftungsregime basiert. 

Eigenständige Versicherungskonzepte
In einigen Märkten haben die Versicherungsunternehmen und/oder die Versicherungs-
verbände selbständige Versicherungsprodukte entwickelt, die in Ergänzung zu den 
bestehenden Umwelthaftpflichtlösungen zur Versicherung der Schadenkategorien 
Personen-, Sach- und teilweise Vermögensschäden angeboten werden11. Ein derartiger 
konzeptioneller Ansatz ermöglicht die Entwicklung von Versicherungslösungen, ohne in 
die etablierten Umwelthaftpflichtdeckungen eingreifen zu müssen.

Die klare Trennung von zivilrechtlich und öffentlich-rechtlich basiertem Versicherungs-
schutz sollte die Transparenz für die Versicherungsunternehmen hinsichtlich der neuen 
Versicherungsprodukte erhöhen, da eine separate elektronische Erfassung der Deckungen 
mit Prämien und eine genaue Zuordnung möglicher Schäden gewährleistet sind. Es gilt 
jedoch zu berücksichtigen, dass derartige separate Lösungen im Schadenfall zu einem 
Kumul mit den bestehenden Umweltdeckungen führen können. Es sind viele Schaden-
fallkonstellationen denkbar, die sowohl Personen- und Sachschäden als auch Schäden 
gemäss den neuen Schadenkategorien nach sich ziehen können. Es ist also unbedingt 
erforderlich, den möglichen Kumul der Versicherungssummen beider Konzepte im Scha-
denfall zu analysieren und gegebenenfalls über eine Kumulbegrenzungsklausel zu lösen.

Zu erwähnen sind auch der im Gegensatz zu anderen Ansätzen deutlich erhöhte Ent-
wicklungsaufwand eines eigenständigen Versicherungsproduktes sowie die administra-
tiven Kosten einer separaten Policierung durch die Versicherungsunternehmen.  

 9 Beispielsweise Deutschland: GDV Umwelthaftpflicht-Modell
10 Beispielsweise Frankreich: Assurpol
11  Ein derartiges «stand alone»-Versicherungsmodell wurde zum Beispiel in Deutschland als unverbindliche 

Empfehlung des Versicherungsverbandes entwickelt und wird dort durch die Versicherungsunternehmen 
zusätzlich zur Umwelthaftpflichtversicherung vertrieben.







Umwelthaftpflichtversicherung («environ-
mental impairment liability policy [EIL]»)
Mit diesem Produkt werden traditioneller-
weise Haftpflichtansprüche Dritter aus 
Personen- und Sachschäden, daraus resul-
tierende Vermögensschäden sowie teil-
weise namentlich aufgeführte reine Ver-
mögensschäden versichert. Je nach Ausge-
staltung sind darin störfallmässige und/oder 
allmählich verursachte Ereignisse mit ein-
geschlossen. In den Betriebshaftpflichtver-
sicherungen werden vielfach Ansprüche im 
Zusammenhang mit Umweltbeeinträchti-
gungen ausgeschlossen und durch eine 
separate Umwelthaftpflichtversicherung 
gedeckt. 

Dekontaminationskostenversicherung
Eine Dekontaminationskostenversicherung 
(«first-party clean-up cost policy») für un-
bekannte historische beziehungsweise zu-
künftige Verunreinigungen versichert Auf-
wendungen des Versicherungsnehmers 
für die Wiederherstellung seines kontami-
nierten Grundstücks. In der Regel wird 
diese Deckung als Ergänzung zur Feuerver-
sicherung (zum Beispiel Dekontaminations-
aufwendungen als Folge eines Brandes) 
angeboten. Es sind aber auch «Haftpflicht»-
Lösungen erhältlich, die neben den störfall-
mässig verursachten Kontaminationen 
Aufwendungen versichern, die aufgrund 
allmählicher Verunreinigungen entstanden 
sind.

«Clean-up cost cap»-Versicherungen für 
bekannte Verunreinigungen
Hier sind zusätzliche Kosten durch unerwar-
tete oder nicht entdeckte Verunreinigungen, 
Änderungen in der Gesetzgebung sowie 
Naturereignisse, die zu einer Überschreitung 
des Sanierungsbudgets führen, versichert. 
Voraussetzung dafür ist, dass ein bewilligter 
Sanierungsplan und ein verifiziertes Sanie-
rungsbudget vorliegen.

Umwelthaftpflichtversicherung («environ-
mental impairment liability policy [EIL]»)
Mit diesem Produkt werden traditioneller-
weise Haftpflichtansprüche Dritter aus 
Personen- und Sachschäden, daraus resul-
tierende Vermögensschäden sowie teil-
weise namentlich aufgeführte reine Ver-
mögensschäden versichert. Je nach Ausge-
staltung sind darin störfallmässige und/oder 
allmählich verursachte Ereignisse mit ein-
geschlossen. In den Betriebshaftpflichtver-
sicherungen werden vielfach Ansprüche im 
Zusammenhang mit Umweltbeeinträchti-
gungen ausgeschlossen und durch eine 
separate Umwelthaftpflichtversicherung 
gedeckt. 

Dekontaminationskostenversicherung
Eine Dekontaminationskostenversicherung 
(«first-party clean-up cost policy») für un-
bekannte historische beziehungsweise zu-
künftige Verunreinigungen versichert Auf-
wendungen des Versicherungsnehmers 
für die Wiederherstellung seines kontami-
nierten Grundstücks. In der Regel wird 
diese Deckung als Ergänzung zur Feuerver-
sicherung (zum Beispiel Dekontaminations-
aufwendungen als Folge eines Brandes) 
angeboten. Es sind aber auch «Haftpflicht»-
Lösungen erhältlich, die neben den störfall-
mässig verursachten Kontaminationen 
Aufwendungen versichern, die aufgrund 
allmählicher Verunreinigungen entstanden 
sind.

«Clean-up cost cap»-Versicherungen für 
bekannte Verunreinigungen
Hier sind zusätzliche Kosten durch unerwar-
tete oder nicht entdeckte Verunreinigungen, 
Änderungen in der Gesetzgebung sowie 
Naturereignisse, die zu einer Überschreitung 
des Sanierungsbudgets führen, versichert. 
Voraussetzung dafür ist, dass ein bewilligter 
Sanierungsplan und ein verifiziertes Sanie-
rungsbudget vorliegen.

4  Ausgestaltung von Versicherungslösungen 
für die Haftung für Umweltschäden

Für die Ausgestaltung von Versicherungsprodukten bieten sich verschiedene Lösungsansätze an. 
Es ist sinnvoll, die bestehenden, traditionellen Versicherungslösungen als Ausgangspunkt zu wählen 
und darauf basierend neue Deckungen auszuarbeiten.
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Klauselergänzungen im Rahmen bestehender 
Umwelthaftpflicht-Versicherungslösungen
In anderen Märkten werden die bestehenden Einheitskonzepte für die Betriebs-, Produkt- 
und Umwelthaftpflicht um eine Klausel (Endorsement) zur Abdeckung der Haftung aus 
der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie ergänzt. In zahlreichen zentral- und osteuropäischen 
Mitgliedstaaten der EU zeichnen sich derartige Lösungen ab. Einzelne amerikanische 
Versicherer haben ihre in Europa angebotenen «stand alone»-Umwelthaftpflicht-Versi-
cherungsprodukte um einen weiteren Baustein für die Versicherung der Haftung gemäss 
der EG-Umwelthaftungs-Richlinie ergänzt.

Die Vorteile beider Lösungen einer Klauselergänzung liegen auf der Hand. Durch die Er-
weiterung der bestehenden Konzepte um eine Klausel für die Versicherung der Haftung 
gemäss EG-Umwelthaftungs-Richtlinie vermeiden die Versicherungsunternehmen mög-
liche Kumulprobleme, da für diese Deckungserweiterung regelmässig nur Sublimiten 
im Rahmen der Gesamtversicherungssumme geboten werden. Auch der Entwicklungs-
aufwand einer solchen Lösung sowie der administrative Aufwand der Policierung und 
Verwaltung sollten für die Versicherungsunternehmen im Vergleich zu selbständigen 
Versicherungsprodukten deutlich geringer sein. Die Ausscheidung der relevanten Prä-
mien für diese Deckungserweiterungen sowie die Zuordnung der Schäden sollte jedoch 
sichergestellt sein.

Pools
In einigen Ländern Europas existieren Umweltversicherungspools, die eigenständige 
Umwelthaftpflichtversicherungslösungen anbieten12. Elemente der EG-Umwelthaftungs-
Richtlinie könnten – als eigenständige Lösung oder als Klauselergänzung – in die beste-
henden Pools integriert werden. Denkbar ist auch, dass im Rahmen der Umsetzung der 
Richtlinie in gewissen Märkten ein neuer Pool gebildet wird, der sinnvollerweise Deckung 
für zivilrechtliche und öffentlich-rechtliche Ansprüche bietet. Für eine positive Beurteilung 
einer solchen Poollösung spricht insbesondere die Know-how-Bündelung. Das setzt 
voraus, dass der Pool eigene Mitarbeiter beschäftigt, die auf das Umweltrisiko spezialisiert 
sind, damit sie die Risikoanalyse, die Tarifierung und das Underwriting vornehmen kön-
nen, und auch über die entsprechenden Spezialisten in der Schadenbearbeitung verfügt. 
Zudem ist es ein weiterer wesentlicher Vorteil der Pools, das Risiko regelmässig auf die 
Schultern vieler beteiligter Erst- und Rückversicherer zu verteilen.

4.2 Eckpfeiler für Versicherungslösungen

Die folgenden Eckpfeiler können zur Entwicklung von Versicherungslösungen auf Basis 
der Haftung gemäss EG-Umwelthaftungs-Richtlinie beziehungsweise deren Transforma-
tionsgesetzen13 beitragen.

Störfallbezogene Deckung
Voraussetzung für die Versicherung von Umweltrisiken sind eindeutig definierte Kriterien, 
die es erlauben, das versicherungstechnische Risiko zu kalkulieren. Gerade im Umwelt-
bereich besteht ein erhebliches Änderungsrisiko. So sind die Wirkungen vieler Substan-
zen auf die Umwelt nicht oder nur im Ansatz bekannt. Ein wichtiges Kriterium ist die 
Schätzbarkeit von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenausmass. Bei plötzlich und 
unfallartig eintretenden Umweltbeeinträchtigungen lassen sich die Eintrittswahrschein-
lichkeit und das Schadenausmass von traditionellen Personen- und Sachschäden auf-
grund langjähriger Erfahrungswerte der Versicherer schätzen. Schwieriger wird die 
Bestimmung der Eintrittswahrscheinlichkeit und des Schadenausmasses bei nicht tradi-
tionellen, neuartigen Schadenkategorien wie Schäden an geschützten Arten und natür-
lichen Lebensräumen, auch wenn diese auf eine plötzlich und unfallartig eingetretene 
Emission zurückzuführen sind. 

12  Beispiele sind Frankreich mit dem Assurpol, Spanien mit dem Pool Español de Riesgos Medioambientales 
und Italien mit dem Pool Inquinamento.

13 Siehe Kapitel 2.3

4  Ausgestaltung von Versicherungslösungen für die Haftung für Umweltschäden
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Positiv ist zudem, dass bei einer störfallbezogenen Deckung ein weiteres Kriterium in aller 
Regel eindeutig ist: der Emissionszeitpunkt. Damit ist auf der Zeitachse die Emission, die 
zum Schadenereignis führt, objektiv feststellbar.

Aus diesen Gründen sind plötzlich und unfallartig eintretende Emissionen grundsätzlich 
versicherbar und mit vorhandenen Störfalldaten kalkulierbar. Es empfiehlt sich, im Rahmen 
der Umweltstörfall-Deckung die Emissionsdauer und gegebenenfalls den Einwirkungs-
zeitraum zeitlich zu begrenzen, wie dies aus den Störfalldeckungen amerikanischer 
Prägung bekannt ist (time element clause).

Bei Daueremissionen, die im Rahmen des normalen, störungsfreien und bewilligten 
Betriebs von Anlagen erfolgen, wird das schadenstiftende Ereignis als solches anfangs 
nicht erkannt. Erst die Akkumulation der Schadstoffe über die Zeit und das Überschreiten 
eines (natürlichen oder rechtlichen) Grenzwertes in einem Medium führen irgendwann 
zu einem gefährlichen Zustand für Mensch und Umwelt und schliesslich zu einem Scha-
den. Für diese Normalbetriebsrisiken sollte kein Versicherungsschutz geboten werden, 
da keine Schadenerfahrungen vorliegen und auch der Schadeneintrittszeitpunkt in der 
Regel nur schwer feststellbar ist. 

Schäden als Folge von mangelhaften Produkten
Auf dem Regressweg geltend gemachte zivilrechtlich basierte Produktehaftpflichtan-
sprüche können unter Umständen auch Schadenersatzforderungen enthalten, die originär 
auf der Haftung der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie beziehungsweise ihrer Transformati-
onsgesetze basieren. So ist es beispielsweise denkbar, dass ein mangelhaft hergestellter 
Filter des versicherten Anlagenbauers in die Umweltanlage eines Dritten eingebaut wird 
und bei dieser Anlage eine Betriebsstörung hervorruft. Diese Betriebsstörung könnte 
wiederum zu Umweltschäden (die Population einer geschützten Tierart wird signifikant 
dezimiert) führen und behördlicherseits gegen den Anlagenbetreiber angeordnete Sa-
nierungsmassnahmen nach sich ziehen. Der geschädigte Anlagenbetreiber könnte nun 
entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten die infolge der Sanierung entstandene 
Vermögenseinbusse auf dem Regressweg gegen den Hersteller (= Versicherten) des 
mangelhaften Produktes geltend machen. 

Die Produktehaftpflicht-Versicherungen decken grundsätzlich zivilrechtliche Ansprüche 
aus Personen- und Sachschäden sowie Vermögensfolgeschäden daraus. Sind nun die 
Sanierungsaufwendungen zur Beseitigung des Umweltschadens (im obigen Beispiel 
die Kosten der Wiederansiedlung der durch den Umweltschaden dezimierten Tierart) die 
direkte Folge eines Sachschadens (der eigene Boden des Anlagenbetreibers wurde bei-
spielsweise ebenfalls durch die Betriebsstörung kontaminiert), kann je nach Ausgestaltung 
der Deckung und Rechtspraxis über den Regress gegen die Produktehersteller Deckung 
in deren Produktehaftpflicht-Policen bestehen. Der Vermögensschaden (Wiederansied-
lungskosten der Tierart) wäre deckungstechnisch als Vermögensfolgeschaden eines ver-
sicherten Sachschadens (Dekontaminationskosten des Bodens) zu qualifizieren.

Nach überwiegender Meinung können die zuständigen Behörden den Hersteller eines 
mangelhaften Produktes nach der Auslieferung und Verwendung durch Dritte auf Basis 
der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie beziehungsweise deren Transformationsgesetzen 
nicht direkt für die Sanierung der durch die mangelhaften Produkte hervorgerufenen 
Umweltschäden verantwortlich machen. Der Begriff «mangelhaftes/fehlerhaftes Produkt», 
wie er in der Produktehaftpflicht-Gesetzgebung definiert wurde, könnte im Zusammen-
hang mit Schäden an der Umwelt jedoch eine neue Bedeutung erlangen, da der Fehler-
begriff nach Inkrafttreten der Transformationsgesetze auch Schäden an der geschützten 
Umwelt beinhalten könnte. 
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Deshalb ist es wichtig festzustellen, dass über den Regress gegen Produktehersteller 
oder gegebenenfalls deren Produktehaftpflicht-Versicherungen ein zusätzliches Risiko 
entstehen könnte, das es risikotechnisch zu analysieren und zu bewerten gilt. Auch bei 
der Entwicklung neuer Versicherungskonzepte auf Basis der EG-Umwelthaftungs-Richt-
linie und deren Transformationsgesetzen sollte die Mitversicherung der Produktehaftpflicht 
eindeutig geregelt werden. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die Ansprüche aus 
Betriebsstörungen und die Regressforderungen aus mangelhaften Produkten an den 
Produktehersteller deckungsseitig gleichbehandelt werden. 

Aufgrund des grossen, schwer zu erkennenden und kaum abschätzbaren naturwissen-
schaftlichen Änderungsrisikos, beispielsweise im Zusammenhang mit der Wirkung 
von Chemikalien und Substanzen in der Umwelt, ist zu prüfen, wie weit das Entwicklungs-
risiko bei allen Deckungen, die das Produktehaftpflichtrisiko einschliessen, ausgeschlos-
sen werden sollte. Dies ist auch deshalb wichtig, weil im Zusammenhang mit der neuen 
Chemikalien-Gesetzgebung der EU neue Erkenntnisse in Bezug auf die Umweltgefähr-
lichkeit von Chemikalien erwartet werden.

Überprüfung bestehender Betriebs- und Produktehaftpflicht-Versicherungen
Bei Schäden durch mangelhafte Produkte oder nicht standortgebundene Tätigkeiten 
besteht die Möglichkeit, dass sich im Rahmen des Regresses die öffentlich-rechtlichen 
Ansprüche der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie in zivilrechtliche Ansprüche wandeln. 
Bestehende Betriebs- und Produktehaftpflichtversicherungen könnten für diese als 
Sachfolgeschäden zu qualifizierenden Ansprüche plötzlich Deckung bieten, ohne dass 
dieser Sachverhalt bei der Ausgestaltung der Versicherung und der Prämienberechnung 
adäquat berücksichtigt wurde.

Nicht standortgebundene berufliche Tätigkeiten 
Bei nicht standortgebundenen beruflichen Aktivitäten (zum Beispiel Handwerker und 
Architekten) ist zu beachten, dass diese Tätigkeiten ebenfalls Schäden im Sinne der EG-
Umwelthaftungs-Richtlinie verursachen können und die zuständige Behörde vom Verur-
sacher die Sanierung der geschädigten Umwelt verlangen kann. Dieses Tätigkeitsrisiko 
auf fremden Grundstücken ist im Risk Assessment, bei der Ausarbeitung von Versiche-
rungsbedingungen sowie bei der Prämienberechnung adäquat zu berücksichtigen.

Das Besondere ist, dass neben dem haftpflichtigen Handwerker auch der Betreiber 
einer im Anhang III der Richtlinie erwähnten Umweltanlage verschuldensunabhängig 
haften kann. Dem Anlagenbetreiber steht dabei ein Regressrecht auf den schadenverur-
sachenden Handwerker zu. Dieser zivilrechtliche Anspruch kann – analog der möglichen 
Produktehaftpflichtdeckung beim Hersteller eines mangelhaften Produktes – über die 
aktuelle Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung des Handwerkers gedeckt sein, 
ohne dass für dieses zusätzliche Exposure (gesetzliches Änderungsrisiko) eine adäquate 
Prämie berechnet wurde. Bei der Ausdehnung der Deckung auf die neuen Schadenkate-
gorien ist zu beachten, dass im Regressfall auch Ansprüche aus Schäden an Gewässern 
und am Boden erhoben werden können, obwohl die Richtlinie bei nicht namentlich er-
wähnten Tätigkeiten nur eine Verschuldenshaftung für Schäden an geschützten Arten 
und Lebensräumen vorsieht.

4  Ausgestaltung von Versicherungslösungen für die Haftung für Umweltschäden
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Sanierungsumfang
Die EG-Umwelthaftungs-Richtlinie legt im Anhang II den Umfang der Sanierungsmass-
nahmen für alle drei Schadenarten (Bodenschäden, Gewässerschäden, Schäden an ge-
schützten Arten und natürlichen Lebensräumen) fest. Danach sind Bodenschäden nur 
so weit zu sanieren, dass «der geschädigte Boden unter Berücksichtigung seiner zum 
Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünftigen 
Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit 
mehr darstellt».

Da sich Böden in den meisten EU-Mitgliedstaaten im Eigentum von privaten Personen 
und Unternehmungen oder der öffentlichen Hand befinden, können diese Parteien im 
Falle einer Schädigung durch Dritte aufgrund der bestehenden (zivilrechtlichen) Haf-
tungsgrundlagen regelmässig die Entschädigung des Schadens (beispielsweise der 
Aufwendungen für die Beseitigung einer Kontamination auf diesen Grundstücken) ver-
langen. 

Für Bodenschäden Dritter wird in den meisten EU-Ländern bereits heute im Rahmen 
von Betriebshaftpflicht- oder separaten Umwelthaftpflichtdeckungen weitgehender 
Versicherungsschutz geboten. Deshalb verfügt die Versicherungswirtschaft hinsichtlich 
dieser Schadenart sowohl über statistische Daten wie auch Erfahrung in Sachen Regu-
lierungspraxis. Das Gleiche gilt für Massnahmen nach einem Störfall zur Abwehr unmit-
telbar drohender versicherter Schäden (vorgezogene Rettungskosten beziehungsweise 
Schadenverhütungskosten).

Der Sanierungsumfang für Gewässerschäden und Schäden an geschützten Arten und 
natürlichen Lebensräumen wird in der EU-Umwelthaftungs-Richtlinie differenzierter 
geregelt: Die primäre Sanierung ist grundsätzlich versicherbar, weil sie darauf abzielt, 
den Zustand der geschädigten Ressource wiederherzustellen, wie er vor Eintritt der 
Schädigung bestanden hat. Die komplementäre Sanierung wird aus den gleichen 
Gründen wie bei der primären Sanierung als versicherbar angesehen, auch wenn es 
hier zur vollständigen Wiederherstellung des Umweltnutzens erforderlich ist, die Sanie-
rungsmassnahmen oder einen Teil davon an einem anderen Ort vorzunehmen. 

In beiden Fällen gibt es aber noch offene Fragen beziehungsweise Rechtsunsicherheiten, 
die in jedem einzelnen Schadenfall zu Diskussionen mit den zuständigen Behörden füh-
ren können: 

Feststellung des Schadenausmasses, das auch abhängig von den Dokumentationen 
des Ausgangszustandes (Zustand vor Schadeneintritt) ist,  
Bewertung des Schadens, 
Vorliegen der Erheblichkeitsschwelle.

Die Ausgleichssanierung ist grundsätzlich nicht oder nur mittels eines einschränkenden 
versicherungstechnischen Instrumentariums versicherbar. Diese behördlicherseits ange-
ordneten Massnahmen zielen nicht auf die Wiederherstellung des Ausgangszustandes 
ab, sondern fallen zusätzlich zur primären und/oder komplementären Sanierung an. Die 
Nichtanknüpfung dieser Massnahmen an die Kosten der Wiederherstellung des Aus-
gangszustandes beziehungsweise des ursprünglichen Umweltnutzens erschwert der 
Versicherungswirtschaft eine verlässliche Kostenschätzung als Basis der Prämienkalku-
lation. Wenn Versicherungsschutz geboten wird, wäre deshalb eine deutliche Reduzie-
rung der zur Verfügung gestellten Limite (Einführung eines Sublimits) und/oder die Ver-
einbarung signifikanter Selbstbehalte zu prüfen.
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Vermeidung von Umweltschäden
Im Zusammenhang mit den Kosten für Massnahmen nach einer Betriebsstörung zur 
Abwehr von sonst unvermeidbar eintretenden versicherten Schäden bieten die heute 
bestehenden Versicherungslösungen Deckung für Schadenverhütungskosten. Die EG-
Umwelthaftungs-Richtlinie sieht vor, dass der Betreiber Bodenschäden so weit zu sanie-
ren hat, bis der geschädigte Boden kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der 
menschlichen Gesundheit mehr darstellt. Mögliche Überschneidungen oder Abgren-
zungsprobleme zwischen den bestehenden Umweltdeckungen und dem Versicherungs-
schutz im Rahmen von neuen Konzepten auf Basis der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie 
sind konzeptionell zu berücksichtigen.

Im Zusammenhang mit Schadenverhütungskosten im Rahmen der neuen Konzepte ist 
es wichtig, dass Aufwendungen für technische Massnahmen zur Verhinderung einer 
weiteren Ausbreitung von Schadstoffen auch auf dem Grundstück des Versicherungs-
nehmers mitgedeckt sein sollten. Diese Massnahmen werden vor dem Hintergrund der 
Richtlinie von Behörden eingefordert, wenn der Verzicht auf die Sanierung (Sicherungs-
massnahme) zu einer weiteren Verschmutzung führen würde. 

Deckungsauslösendes Element 
Ein äusserst wichtiger Aspekt – vor allem aufgrund der in der Umwelthaftpflicht generell 
bestehenden Latenzschadenproblematik – ist die eindeutige Zuordnung eines Schadens 
zu einer bestimmten Policenlaufzeit (zeitlicher Geltungsbereich). Dieses Ziel wird erreicht 
durch die Stipulierung gegenwartsbezogener Versicherungsauslöser (Manifestation, 
Anspruchserhebung), verbunden mit einer störfallbezogenen Deckung. Selbst das in 
vielen Ländern vereinbarte Ereignisprinzip könnte für eine störfallbezogene Deckung der 
Umweltschäden akzeptiert werden, da bei Störfällen oft der Zeitpunkt der Emission 
von umweltbeeinträchtigenden Stoffen und Substanzen sowie die daraus resultierenden 
Schäden objektiv zugeordnet werden können. Für Ereignisse, bei denen dies nicht der 
Fall ist, müsste die Ereignisdefinition in der Umweltdeckung präzisiert werden, und zwar 
dahingehend, dass der massgebende Zeitpunkt der Deckungsauslösung die erstmalige 
Feststellung des Schadens ist. Beim Anspruchserhebungsprinzip ist es prüfungswert, 
die Deckung auf Ansprüche für Schäden, die während der Wirksamkeit der Police verur-
sacht werden, zu beschränken. Damit können die Unsicherheiten bezüglich bereits ver-
ursachter, aber noch nicht festgestellter Umweltschäden verringert werden.

Nachhaftung
Beim Manifestations- und Anspruchserhebungsprinzip ist zudem zu prüfen, wie weit für 
während der Wirksamkeit der Police eingetretene, versicherte Schäden, die zum Zeit-
punkt der Beendigung der Police noch nicht bekannt waren, nicht festgestellt oder noch 
nicht in Anspruch gestellt wurden, für eine gewisse Dauer nach Beendigung der Police 
Versicherungsschutz gewährt werden sollte. Im Markt verwendete Nachhaftungsklauseln 
limitieren die Dauer (zum Beispiel 24 Monate) und stellen für die Nachhaftungszeit keine 
zusätzliche oder neue Versicherungssumme zur Verfügung, sondern diese entspricht 
dem unverbrauchten Teil der Deckungssumme des letzten Policenjahres. Zudem sollte 
der für die Nachhaftungsdauer gewährte Versicherungsschutz dem Umfang des Versi-
cherungsschutzes des letzten Policenjahres entsprechen.

Versicherungssummen
Es kann sinnvoll sein, bei diesen neuen Deckungen aufgrund der unzureichenden Scha-
denerfahrungen (teilweise neuer Schadenarten) mit reduzierten Versicherungssummen 
zu arbeiten. In einer späteren Phase könnten die Versicherungssummen den Erfahrungen 
mit den Versicherungsprodukten angepasst werden. Auf jeden Fall sollte die Versiche-
rungssumme, die für die primären und die komplementären Sanierungsmassnahmen zur 
Verfügung gestellt wird, maximal der Versicherungssumme der bestehenden Umwelt-
haftpflichtdeckung entsprechen. Bei der Versicherung von kompensatorischen Aus-
gleichssanierungsmassnahmen sollte – aus den dargestellten Gründen – ein Sublimit 
vereinbart werden. 
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Örtlicher Geltungsbereich
Bei der Entwicklung beziehungsweise Gewährung von Versicherungsschutz auf Basis 
der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie oder deren Transformationsgesetzen ist es wichtig zu 
prüfen, inwieweit man Deckung auch für grenzüberschreitende Schadenfälle im Ausland 
und im Ausland verursachte Schadenfälle bieten möchte. Erstere liegen vor, wenn eine 
im Inland verursachte Emission auch zu Umweltschäden im Ausland führt. 

Im Ausland verursachte Schadenfälle können sich auf vielfältige Weise ereignen:
Eine im Inland mitversicherte und im Ausland gelegene Betriebsstätte/Niederlassung/
Tochterunternehmung verursacht einen Umweltschaden.
Ein sich auf Dienstreise im Ausland befindender Mitarbeiter verursacht einen Umwelt-
schaden.
Während einer im Ausland vorgenommenen Tätigkeit/Dienstleistung wird ein Um-
weltschaden verursacht.
Ein ins Ausland exportiertes Produkt verursacht dort einen Umweltschaden.

Der Gewährung von Auslandsversicherungsschutz geht erfahrungsgemäss jeweils eine 
vertiefte Analyse der dortigen Risikosituation hinsichtlich der zu versichernden Risiken 
sowie der jeweiligen Transformation der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie in nationale Ge-
setze voraus. Zudem sollte die Ausgestaltung des Versicherungsschutzes – insbesondere 
auch in internationalen Versicherungsprogrammen– nicht über den in den jeweiligen 
Versicherungsmärkten gebotenen Umfang hinausgehen. 

Ausschlüsse
Ein wichtiger Eckpfeiler bei der Entwicklung neuer Versicherungslösungen auf Basis der 
EG-Umwelthaftungs-Richtlinie beziehungsweise deren Transformationsgesetzen ist die 
Festlegung der erforderlichen Ausschlüsse. Einige wichtige marktübliche Ausschlüsse 
seien im Folgenden exemplarisch genannt: 

Gebrauch von Motorfahrzeugen, für die separate Motorfahrzeughaftpflicht-Versiche-
rungen abgeschlossen werden können und regelmässig auch eine Versicherungs-
pflicht im Rahmen einer gesetzlich definierten Pflichtversicherung besteht, 
Entwicklungsrisiken,
stark exponierte Risiken (zum Beispiel Minen, Deponien),
Normalbetriebsrisiken,
Schäden am eigenen Boden, sofern man diese nicht explizit mitversichern möchte,
Herstellung und Verwendung von Produkten mit gentechnisch veränderten Organis-
men.

Sanierungsmassnahmen auf eigenen Grundstücken
Da sich die EG-Umwelthaftungs-Richtlinie in der Ausgestaltung nicht an der Sparten-
trennung der Versicherungswirtschaft orientiert, beinhaltet sie ebenfalls eine Haftung für 
vom Betreiber verursachte Umweltschäden, die sich an eigenen Böden und Gewässern 
ereignen. Für derartige Schadenfälle wird heute bereits Deckung im Rahmen von Sach-
versicherungen geboten. Zu erwähnen sind hier in erster Linie Bodensanierungsversi-
cherungen/Bodenkaskodeckungen sowie Dekontaminationskostenklauseln, die Ver-
sicherungsschutz für Aufräummassnahmen auf dem eigenen Grundstück nach Realisie-
rung einer versicherten Gefahr bieten.

Inwieweit über diese bestehenden Deckungen hinaus aufgrund der neuen Haftungs-
situation ein Bedarf nach weitergehendem Versicherungsschutz bestehen könnte, ist 
anhand der bestehenden jeweiligen Umweltgesetze zu prüfen. Versicherungsschutz für 
Sanierungsmassnahmen auf eigenen Grundstücken sollte jedoch nur nach eingehender 
Risikoprüfung geboten werden. 
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Motorfahrzeughaftpflicht-Versicherungen
Es ist zu prüfen, wieweit die Motorfahrzeughaftpflicht-Versicherungen Deckung für die 
Ansprüche gemäss EG-Umwelthaftungs-Richtlinie bieten. Bei einem Verkehrsunfall 
können unter Umständen grössere Mengen von Treibstoff auslaufen und die Umwelt be-
einträchtigen. Beim Transport gefährlicher Güter kommt die Richtlinie nur in denjenigen 
Fällen zur Anwendung, die nicht unter das CRTD-Übereinkommen14 fallen. Diese Tätig-
keit des Transports gefährlicher Güter ist im Anhang III der Richtlinie aufgeführt, und es 
besteht somit eine verschuldensunabhängige Haftung. 

4.3 Schadenbehandlung

Die Behandlung von Haftpflichtschäden ist anspruchsvoll. Neben den deckungsseitigen 
Fragestellungen sind teils umfassende technische, medizinische und rechtliche Abklä-
rungen nötig. Oft kommt es zudem zu komplexen, langjährigen Gerichtsfällen. Der Haft-
pflichtversicherer übernimmt für den Versicherungsnehmer die Schadenbehandlung 
und führt auf eigene Kosten die Verhandlungen mit den Behörden und den Geschädigten 
sowie deren Rechtsvertretern. 

Umweltschäden gehören zu den komplexesten Schäden überhaupt. Der Versicherungs-
nehmer benötigt in diesem Bereich besonders professionellen und effizienten Schaden-
service. Für die Bewältigung von Umweltschäden sind neben rechtlichen Abklärungen 
besondere technische, naturwissenschaftliche, biologische, chemische und physikalische 
Kenntnisse erforderlich. Geht es doch darum:

den effektiven Schaden an der Umwelt zu ermitteln;
geeignete Sanierungsmassnahmen zu evaluieren, um effizient die Sanierungsziele zu 
erreichen;
in den Verhandlungen mit den zuständigen Behörden die Sanierungsziele festzulegen 
und sich auf die sinnvollste Sanierungsmassnahme zu einigen; notfalls bis hin zu einer 
gerichtlichen Feststellung;
die Durchführung der Sanierungsmassnahmen professionell zu begleiten, vom ersten 
Spatenstich bis hin zum Zeitpunkt, in dem der Ausgangszustand wiederhergestellt ist 
beziehungsweise die Sanierungsziele erreicht sind;
zu berücksichtigen, dass die gewählten Sanierungsmassnahmen von einer Vielzahl 
von nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig sind (zum Beispiel Entwicklung des all-
gemeinen Umweltzustandes, Klimaveränderungen, Verdrängung von Tier- und Pflan-
zenarten, natürliches Wiederherstellungspotenzial). Dies kann unter Umständen im 
Laufe der Sanierung zu einem Überdenken der eingeleiteten Massnahmen führen, im 
Extremfall sogar zu einer völligen Änderung der Sanierungsmethoden. 

Die Sanierung von Umweltschäden kann je nach Ausmass und Schaden einige Tage, 
aber auch Jahrzehnte dauern. Dieser Umstand erschwert die Schadenabwicklung.

14  Übereinkommen vom 10. Oktober 1989 über die zivilrechtliche Haftung für die während des Transports 
gefährlicher Güter auf dem Strassen-, Schienen- und Binnenschifffahrtsweg verursachten Schäden
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Bei der Entwicklung von Versicherungsprodukten muss dem Schadenmanagement be-
sondere Beachtung geschenkt werden. Es stellen sich Fragen wie:

Ist der Versicherer in der Lage, mit eigenen Mitarbeitern die Schadenbearbeitung 
durchzuführen? Sind die erforderlichen Ressourcen sichergestellt? Besteht das Fach-
wissen bereits oder muss es zuerst aufgebaut werden? Welche Unternehmen können 
in einem Schadenfall beigezogen werden (Berater, Ingenieurbüros, Bauunternehmen, 
Anwaltskanzleien)? 
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und den 
involvierten Drittpersonen?
Mit welchen Methoden kann der Schaden ermittelt werden? Besteht hierzu eine 
einheitliche Praxis?
Wie ist der Kontakt zu den Medien geregelt? Umweltschäden sind in der Regel 
medienwirksam.
Wie ist die Begleitung im Schadenfall sichergestellt? Insbesondere in denjenigen 
Fällen, wo die Sanierung sich über einen längeren Zeitraum hinzieht?
Ist die Schadenabteilung mit genügend personellen Ressourcen ausgestattet?

Diese Fragen müssen bei der Produktentwicklung beantwortet werden, um im Schaden-
fall ohne zeitliche Verzögerung die notwendigen Massnahmen zu ermitteln und durchzu-
führen. Unter Umständen sind die Versicherer gezwungen, die notwendigen Spezialisten 
zu rekrutieren, das notwendige fachliche Wissen aufzubauen oder die Schadenbearbei-
tung in einem gewissen Umfang Dritten zu übertragen. Dies jedoch, ohne die Kontrolle 
zu verlieren.

Überlegungen zur Prämienfindung
Es gehört zu den Kernaufgaben der Versicherer, gewisse Unternehmerrisiken ihrer 
Kunden zu übernehmen und mit versicherungstechnischen Instrumenten zu bewerten. 
Risikoadäquate Versicherungsprämien sollen den Versicherern erlauben, langfristig einen 
Profit zu erzielen. Die Versicherer müssen dabei die Erwartungen der verschiedenen 
Stakeholder erfüllen: 

Kapitalgeber erwarten von den Versicherern einen langfristig kalkulierbaren Gewinn. 
Aufsichtsbehörden wachen über die Solvabilität der Versicherer und stellen die Ein-
haltung gesetzlicher Erfordernisse sicher. 
Versicherungsnehmer verlangen möglichst umfassenden Versicherungsschutz zu 
einem fairen Preis sowie eine professionelle Erledigung der versicherten Schadenfälle. 
Im Umweltbereich erwarten die Behörden, dass genügend finanzielle Mittel vorhanden 
sind, um die geschädigte Umwelt wiederherzustellen. 

Um diese Erwartungen zu erfüllen, müssen neben der Gestaltung des Deckungsumfangs 
verschiedene Kosten berücksichtigt werden:

Schadenkosten, erwartete Schadenlast aller Ansprüche,
technische Reserven,
Rückstellungen für Schäden, die bereits eingetreten, jedoch noch nicht dem Versicherer 
gemeldet worden sind,
Rückversicherungskosten,
Courtage für Agenten und Broker,
Verwaltungskosten,
Kosten für das benötigte Kapital,
Sicherheits- und Schwankungsrückstellungen,
Kosten für Gutachten und gerichtliche Auseinandersetzungen – die Bestimmung 
der durchzuführenden Sanierungsmassnahmen kann unter Umständen zu erhöhten 
Gerichtskosten führen.
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Je grösser die Unsicherheiten bezüglich der zu erwartenden Schäden sind, desto grösser 
ist der erforderliche Kapitalbedarf, um allfällige Unsicherheiten abzudecken. Dies wiede-
rum kann sich in erhöhten Versicherungskosten niederschlagen.

Die EG-Umwelthaftungs-Richtlinie regelt Haftpflichtansprüche, für die noch kein etablierter 
Versicherungsmarkt existiert. Es ist daher nicht erstaunlich, dass bei der Bestimmung 
der Versicherungskosten die Versicherer eher konservativ vorgehen. Je konkreter die nati-
onalen Transformationsgesetze ausgestaltet sind und sich bei der Bestimmung des 
Umweltschadens, der Sanierungsziele sowie der Methoden zur Berechnung des zwischen-
zeitlichen Verlustes eine einheitliche, verlässliche Praxis entwickelt hat, desto eher wird 
dies zu einer Reduktion der Unsicherheiten führen. Und das wird sich positiv auf die Ver-
sicherungskosten auswirken.

Neben den deckungsseitigen Einschränkungen enthalten die Versicherungen summen-
mässige Begrenzungen. Diese sind abhängig von der Zuverlässigkeit der Abschätzung 
zukünftiger Schadenentwicklungen sowie von den Kapital- und Finanzmarktverhältnissen. 

Aufgrund dieser Problematik scheint es empfehlenswert, bei der Ausgestaltung der Ver-
sicherungsdeckungen und der Bestimmung der risikotechnischen Prämien die Erfah-
rungen mit bestehenden Versicherungsprodukten im Umweltbereich heranzuziehen. 
Tarifierungsgrundlagen, erwartete Schadenlasten und zusätzliche Kosten bei der Regu-
lierung traditioneller Schäden aus Umweltbeeinträchtigungen könnten als mögliche 
Grundlage zur Bestimmung der Versicherungskosten dienen.

Da den Versicherern umfassende Schadenerfahrungen mit Umweltschäden im Umfang 
der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie fehlen, müssen alternative, öffentlich zugängliche 
Informationsquellen gesucht werden, die es erlauben, die Schadenfrequenz und das 
Schadenausmass abzuschätzen. Gemäss den Rechtsvorschriften der EU zur Überwa-
chung von Industrietätigkeiten mit hohem Gefährdungspotenzial (Seveso-II-Anlagen) 
müssen die Mitgliedstaaten alle schweren Störfälle, die sich im jeweiligen Hoheitsgebiet 
ereignet haben, an die zentrale Erfassungsstelle der Kommission der Europäischen Union 
(MAHB – Major Accident Hazards Bureau) melden. Die Informationen werden dann zen-
tral in der Datenbank des Berichtssystems für schwere Unfälle (MARS – Major Accident 
Reporting System) abgespeichert. 

Eine grosse Gefahr, Ökosysteme durch Störfälle zu schädigen, geht von Betrieben aus, 
die der Seveso-II-Richtlinie unterliegen. In der EU fallen über 8000 Firmenstandorte 
unter die Vorschriften dieser Richtlinie. 

Gemäss MARS-Datenbank verursachen ca. 17% aller gemeldeten Störfälle eine Schädi-
gung der Umwelt. Viele dieser Störfälle führen zu Fischsterben oder einer Schädigung 
der Vegetation und beeinträchtigen die Ökosysteme erheblich. 
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Eine Aufteilung der in der MARS-Datenbank erfassten Störfälle mit Umweltrelevanz nach 
Branchen zeigt folgende prozentuale Verteilung der Störfälle: 

Chemische Industrie  33% 
Ölverarbeitende Industrie  11% 
Kunststoff- und Gummiherstellung  6% 
Handel, Lager-/Transportwesen  16% 
Nahrungsmittel/Landwirtschaft  8% 
Keramik und Metallverarbeitung 6% 
Papierbearbeitende Betriebe  5% 
Abfallwirtschaft  6% 
Energiegewinnung  2% 
Andere  7% 

Neben der MARS-Datenbank stehen noch andere Informationsquellen zur Verfügung, 
beispielsweise die deutsche ZEMA-Datenbank15. Von den 321 zwischen 1993 und 
2002 gemeldeten und erfassten Störfällen kam es bei 20 Ereignissen innerhalb und bei 
29 Ereignissen ausserhalb des Standortes der Anlage zu Umweltschäden. Diese Daten-
sätze ermöglichen eine ungefähre Abschätzung der zu erwartenden Frequenzen. Die 
Zahlen zeigen zudem, dass die Ausbreitung über Wasser und Luft sowie gewisse Indus-
triebranchen ein relativ grosses Potenzial für Ökoschäden mit sich bringen. Eine ge-
nauere Analyse der früheren Schadenfälle mit Ökoschadenpotenzial ermöglicht eine 
Abschätzung der zusätzlichen Kosten, die durch die Beseitigung des Ökoschadens ver-
ursacht worden wären.  

Luftpfad 46%

Bodenpfad 12%

Wasserpfad 42%

15  ZEMA: Zentrale Melde- und Auswertestelle für Störfälle und Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen. 
In der ZEMA werden alle nach der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) meldepflichtigen Ereignisse erfasst, 
ausgewertet und in Jahresberichten veröffentlicht. http://www.umweltbundesamt.de/zema

Abbildung 4
Verschmutzungspfade bei Störfallereignis-
sen mit Umweltauswirkungen

Abbildung 4
Verschmutzungspfade bei Störfallereignis-
sen mit Umweltauswirkungen



Bei Bränden in Industrieanlagen oder Tanklagern entstehen immer wieder riesige 
Rauchwolken. In der näheren Umgebung können Rauchpartikel in der Folge zu 
Umweltschäden führen. 
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Die Risikoeinschätzung beinhaltet eine Bewertung der Massnahmen, die ein Versiche-
rungsnehmer implementiert hat, um Schäden entweder zu vermeiden oder das Scha-
denausmass zu minimieren. Dabei wird auch die Grösse der Gefährdung miteinbezogen. 
Hier ergeben sich durch die Richtlinie wenig Änderungen, da die Massnahmen zur 
Schadenvermeidung und -minimierung auch für die bisherigen Umwelthaftpflichtde-
ckungen relevant waren und somit überprüft wurden. Dazu gehören in der Regel:

der organisatorische Aufbau des Riskmanagements in einer Firma,
die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben in der Vergangenheit,
die historische Entwicklung des Riskmanagements in der Firma,
die Implementierung eines unabhängig zertifizierten Umweltmanagementsystems 
wie z.B. EMAS oder ISO 14 000,
die dazugehörigen Dokumentationen und Anleitungen,
die Auditberichte zu den oben genannten Systemen,
die finanziellen Mittel, die eine Firma für den Bereich Riskmanagement zur Verfügung 
stellt,
die Betriebszugehörigkeit und Ausbildung der Mitarbeiter,
die Notfallpläne – nicht nur bei Seveso-II-Anlagen,
das Alter der Anlage,
die Protokolle über Unterhalt und Test der Anlagen,
die vorhandenen Sicherheitsinstallationen.

Weitere Punkte können je nach Situation hinzukommen.

Gefahreneinschätzung – Änderungen und Lösungswege
Die aktuellen Methoden zur Risikoeinschätzung basieren auf den Erfahrungen bei ver-
gangenen Schadenfällen und möglichen versicherten Schadenszenarien. Da die von der 
neuen Richtlinie erfassten neuen Schadenkategorien in der Vergangenheit grundsätzlich 
nicht versichert waren, fehlen der Versicherungsindustrie die Erfahrungswerte. Dies trifft 
für Schäden an Gewässern und am Boden sowie an geschützten Arten und natürlichen 
Lebensräumen zu. Für die Versicherungsindustrie stellen sich daher neue Herausforde-
rungen bei der Erfassung und Bewertung von Umweltrisiken. 

Für die Bewertung dieser neuen Risiken sind standortbezogene Modelle erforderlich, 
welche die Möglichkeiten Geografischer Informationssysteme (GIS) ausnützen. Bevor 
man allerdings Risiken damit analysiert, sind Überlegungen darüber anzustellen, wann 
es sinnvoll ist, ein ausführliches Risk Assessment durchzuführen. 

Die EG-Umwelthaftungs-Richtlinie bezieht sich auf alle beruflichen Tätigkeiten und damit 
zusammenhängende Umweltgefährdungen. Das im Folgenden beschriebene Modell der 
Gefahrenanalyse dagegen bezieht sich einzig auf standortbezogene Aktivitäten. Auf die 
anderen gedeckten Gefahren wird am Ende dieses Kapitels eingegangen.
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Durch die Einführung neuer Schadenbilder ergeben sich auch bei der Gefahren- und 
Risikoeinschätzung Änderungen. Die bestehenden Modelle der Gefahreneinschätzung 
müssen daher überprüft und angepasst werden.
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Risikoeinschätzung: Was muss beachtet werden? 
Die Assekuranz bewertet Risiko als Schadenausmass mal Schadenfrequenz. Da aufgrund 
der fehlenden Schadengeschichte in diesem Bereich die Frequenz und das Ausmass 
nicht bekannt sind, ist eine klassische Risikoeinschätzung nicht möglich. Als Alternative 
dazu müssen Schadenszenarien generiert werden, die auf Prozessanalysen und Model-
len basieren. Dieser Ansatz wird als expositionsbasierte Gefahreneinschätzung bezeich-
net und beinhaltet folgende Schritte: 

Prozessbeschreibung,
Ableitung der Prozessgefahren,
Identifikation von Gefahrstoffen,
Ausarbeitung von Störfallszenarien,
Beschreibung der Effekte des Störfalls,
Quantifizierung der entstehenden Kosten.

Eine Besonderheit der Umweltschäden ist, dass der Ort des Zwischenfalls und das Auf-
treten des Schadens räumlich und auch zeitlich weit auseinanderliegen können. Die 
Analyse der geografischen Informationen und die Ausbreitungsmuster von Schadstoffen 
haben deshalb grosse Bedeutung. 

Welche Risiken müssen genauer analysiert werden? 
Die Unterscheidung zwischen der verschuldensunabhängigen und der verschuldensab-
hängigen Haftung kann für eine erste Aufteilung der Risiken genutzt werden. Tätigkeiten, 
die nicht im Anhang III der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie erwähnt werden, weisen 
grundsätzlich ein geringeres Gefahrenpotenzial auf. 

Das Modell basiert auf der Annahme, dass für diese Risiken eine vereinfachte Risikobeur-
teilung vorgenommen werden kann, die sich auf die Lage eines Betriebes in Bezug auf 
Schutzgebiete und Gewässer beschränkt. Die Aktivitäten solcher Firmen müssen wegen 
des geringeren Gefahrenpotenzials grundsätzlich nicht vertieft analysiert werden. 

Anders sieht es bei Betrieben mit gefährlichen oder potenziell gefährlichen Tätigkeiten 
aus. In der Regel muss hier mit mehr störfallexponierten Prozessen und Stoffen gerechnet 
werden. Zudem sind die Mengen der verwendeten Substanzen und die mit ihnen ver-
bundenen Gefahren grösser. Für den Versicherer ist es wichtig zu wissen, dass die Anzahl 
der Betriebe in diesem Bereich viel geringer ist. Diese Betriebe müssen unter den fol-
genden Gesichtspunkten genau analysiert werden: 

Lage des Betriebs in Bezug auf Schutzgebiete (z. B. Gewässer, geschützte natürliche 
Lebensräume),
Art der Aktivitäten – Prozessgefahren,
verwendete Substanzen – Stoffgefahren.

Das Grundmodell der Gefahrenanalyse 
Das Grundmodell greift auf die erwähnten Kernpunkte der Gefahreneinschätzung zurück 
und berücksichtigt zusätzlich die Lage eines Betriebs in Bezug auf die Schutzgebiete. 
Damit die Gefahren analysiert werden können, müssen diese Kriterien in ein Modell ein-
gebracht werden. Es identifiziert in einem ersten Schritt zwei Faktoren, die das Schaden-
ausmass definieren: das Gefahren- und das Gefährdungspotenzial. Die Grundstruktur 
dieses Modells ist in Abbildung 5 dargestellt. 
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Schlüsselfaktoren

Umgebungsdaten Transportprozesse Schadstoffart
Lagermengen

Gefährdungspotenzial Gefahrenpotenzial

Boden Wasser Luft Boden Wasser Luft

Boden Wasser Luft

Schadenpotenzial

Die Grösse der Gefahren- und Gefährdungspotenziale hängt von definierten Schlüssel-
faktoren ab. Diese Schlüsselfaktoren sind über die möglichen Transportprozesse in der 
Umwelt miteinander verknüpft. Damit das Modell schliesslich aussagekräftige Daten 
liefert, müssen alle Faktoren in Form von Werten quantifiziert werden können. Sind diese 
Werte bekannt, können das Gefahren- und das Gefährdungspotenzial über einen Algo-
rithmus bestimmt werden. Das ergibt bestimmte Zahlenwerte und auf der Grundlage 
der verschiedenen Zahlenwerte kann das Schadenpotenzial unterschiedlicher Standorte 
miteinander verglichen werden. 

Wie die Abbildung 5 zeigt, baut die Methodik auf einem emissionsbedingten Ansatz auf, 
der die drei Bereiche Boden, Wasser und Luft zunächst getrennt betrachtet. Diese Diffe-
renzierung spiegelt die substanzspezifische Ausbreitung und Wirkung der Schadstoffe in 
diesen drei Bereichen wider. Das Schadenausmass «Boden» setzt sich somit zusammen 
aus dem Gefahrenpotenzial «Boden» und dem Gefährdungspotenzial «Boden». Für Wasser 
und Luft gilt das Gleiche. Das totale Schadenpotenzial ergibt sich aus den drei Teil-Scha-
denpotenzialen für «Boden», «Wasser» und «Luft». 

Die Schlüsselfaktoren: Was sie sind und wie sie bewertet werden
Die Umgebungsdaten bilden den massgebenden Faktor für die Bestimmung des Gefähr-
dungspotenzials. Sie setzen sich aus der Anzahl und der Entfernung der relevanten 
Schutzgebiete vom Standort einer Anlage und der Gewässerdichte um diesen Standort 
zusammen. 

Im Zusammenhang mit der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie sind geschützte natürliche 
Lebensräume von Interesse, die unter Natura 2000 der EU erfasst werden. Die Natura-
2000-Gebiete machen ca. 15% der EU-Landfläche aus. Die EU ist daran, einen Kataster 
dieser Gebiete zu erstellen, der neben den Flächen auch deren Qualität mittels Kenn-
werten erfasst. Diese beinhalten zum Beispiel die Gesamtzahl geschützter oder besonders 
geschützter Arten. Sehr viele dieser Schutzgebiete liegen entlang von Flussläufen. Da 
hier auch viele Betriebe angesiedelt sind, liegt die Risikorelevanz für die Versicherungs-
industrie auf der Hand. 

Relevant für das Gefahrenpotenzial sind die Transportprozesse sowie die Schadstoffart 
und die Schadstoffmengen an einem Standort. Der Schlüsselfaktor Transportprozesse 
beinhaltet die Ausbreitung, den Abbau und die Umwandlung eines Schadstoffes. Die 
Schlüsselfaktoren Schadstoffart und Lagermengen richten sich nach den toxikologischen 
Effekten eines Schadstoffes und dessen maximaler Menge am Standort. 

Diese Faktoren werden bewertet und mittels mathematischer Methoden zu einem Ge-
samtergebnis zusammengefasst. Das Ergebnis dient anschliessend als Grundlage für 
die Tarifierung eines Risikos. Die folgenden Abschnitte vermitteln einen Überblick über 
diesen Prozess. 

Abbildung 5
Das Grundmodell der Gefahrenanalyse
Abbildung 5
Das Grundmodell der Gefahrenanalyse
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Umgebungsdaten 
Die Möglichkeiten des Geografischen Informationssystems (GIS) können dazu benutzt 
werden, die Schutzobjekte rund um einen Standort zu quantifizieren. Wenn die Koordi-
naten eines Standortes und die entsprechenden Karten der Schutzgebiete bekannt sind, 
ist es möglich, Fläche, Anzahl und Entfernung der eventuell betroffenen Schutzobjekte 
zu bestimmen. Aus diesen Daten lässt sich das Gefährdungspotenzial ableiten. Die Frage 
stellt sich, welche Schutzgebiete bei einem Störfall an einem bestimmten Standort ge-
fährdet sind. Dies hängt von den folgenden Faktoren ab: 

Art des Störfalls (Explosion, Feuer, Leckage an Leitungen), 
Art der Ausbreitung (Boden, Wasser, Luft). 

Das Modell, das auf Auswertungen von Störfällen und Szenarien von Schadstoffaus-
breitungen basiert, definiert folgende Radien: 

Eine Zone mit einem Radius von 3 km (in der Darstellung als A bezeichnet). In dieser 
Zone besteht die Gefahr durch auslaufende Flüssigkeiten und/oder durch Feststoffe, 
die aufgrund von Explosionen verfrachtet werden. Die gefährdeten Objekte sind über-
wiegend geschützte Biotope. 
Eine Zone mit einem Radius von 30 km (B). In dieser Zone besteht die Gefahr einer 
Schädigung durch ausgetretene Gase oder durch vom Wind verfrachtete Feinstäube. 
Analog der Zone A sind die betroffenen Gebiete überwiegend geschützte Biotope. 
Eine Zone mit einem Radius von 3 km, die nur die Ausbreitung auf dem Wasserweg 
berücksichtigt und ausschliesslich Oberflächen und Fliessgewässer sowie Wasser-
schutzgebiete (Feuchtgebiete, Moore erfasst (C1). In dieser Zone können gefährliche 
Stoffe über Drainagen, kleine Flüsse und Kanalisationen die nähere Umgebung konta-
minieren. 
Eine zusätzliche Zone wird ausgeschieden für den Fall, dass ein Standort an einem 
grösseren Fluss liegt (C2). Die Auswertung der bekannten Schadenfälle zeigt, dass in 
der Regel eine Schädigung bis zu 500 km flussabwärts von einem Standort erfolgen 
kann. Diese Zone stellt deshalb ein 500 km langes und 0,5 km breites Band flussab-
wärts von einem Standort dar. 

 

A, C1

30 km3 km

B

C2
0–500 km

Das GIS legt nun Zonen von der oben beschriebenen Reichweite um einen Standort. Es 
berechnet nachfolgend, wie gross der Flächenanteil der Schutzgebiete im Verhältnis zur 
Gesamtfläche der Zonen ist. Dieser Wert findet als Messgrösse Eingang in die Gefahren-
bewertung. 












Abbildung 6
Grafische Darstellung des 
Gefährdungspotenzials

Abbildung 6
Grafische Darstellung des 
Gefährdungspotenzials
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Schadstoffmengen, Lagerart und Transportprozesse 
Das Gefahrenpotenzial ist abhängig von der Art und der Menge von Stoffen, die an einem 
Standort verwendet werden. Oft sind allerdings keine genauen Angaben darüber erhält-
lich. Deshalb hat Swiss Re die relevanten Chemikalien- und Schadstofflisten für die wich-
tigsten Industriezweige erstellt und in einer Applikation zusammengefasst. Diese Appli-
kation umfasst zudem ein Schadenmodell, das – gestützt auf Stoffeigenschaften und 
Transportprozesse – Schadenszenarien bewertet. Als Resultat generiert die Applikation 
einen Punktwert für industrielle Aktivitäten, der das inhärente Schadenpotenzial für die 
Bereiche Boden, Wasser und Luft ausdrückt. Diese Werte fliessen dann in die Gesamt-
bewertung ein. 

Berechnung des Gesamtergebnisses 
Die Berechnung des Gesamtergebnisses stellt eine besondere Herausforderung dar. 
Jeder Standort bringt eine einzigartige Kombination von Faktoren mit sich. Dazu gehören 
die Art und die Anzahl der Aktivitäten, die daraus resultierenden Schadenszenarien und 
der Standort selber. 

Klassische Gefahrenbewertungssysteme bauen in der Regel auf Modellen auf, welche 
die Beziehungen zwischen den einzelnen Faktoren möglichst exakt beschreiben. Dieser 
Ansatz ist für die Ökoschadenbewertung grundsätzlich unrealistisch, da das Erstellen 
von individuellen Modellen viel zu zeit- und kostenintensiv wäre. 

Die Mathematik ermöglicht es aber, Systeme zu bewerten, ohne dass die Beziehungen 
der einzelnen Systemparameter zueinander exakt beschrieben werden müssen. Eine 
dieser Methoden ist unter dem Begriff Fuzzy Logic bekannt und wird für die Zusammen-
führung der einzelnen Modellparameter verwendet. Fuzzy Logic ist eine sehr anschauliche 
und einfache Methodik, um mit Unsicherheiten – zum Beispiel nicht klar beschriebene 
Beziehungen zwischen Modellparametern – umzugehen. 

Das Modell liefert als Ergebnis: 
einen Gesamtgefahrenfaktor, der es ermöglicht, Standorte miteinander zu vergleichen, 
eine qualitative Auswertung, welche die Auswirkungen von Störfällen auf Boden, 
Wasser oder Luft aufzeigt, und 
eine Karte, welche die gefährdeten Gebiete grafisch darstellt. 

Einbettung des Ergebnisses in das Tarifierungssystem 
Das Ergebnis kann folgendermassen in die Tarifierung einfliessen: 

Erwartete Schadenlast = Schadenpotenzial x erwartete Frequenz x Kosten pro Einheit 

Das Schadenpotenzial ist in diesem Fall ein dimensionsloser Wägefaktor, der für Stand-
orte mit geringem Potenzial die erwartete Schadenlast senkt und für Standorte mit hohem 
Potenzial erhöht. Die erwartete Frequenz muss aus Analogien der Vergangenheit abge-
leitet werden. Dabei bietet sich eine Auswertung der erwähnten Störfalldatenbanken an. 

Die Kosten pro Einheit (cost per unit) müssen ähnlich wie die Frequenz ebenfalls mit 
Analogien aus der Vergangenheit hergeleitet werden: Was hätte es gekostet, wenn bei 
einem früheren Störfall die Gesetzgebung schon Umweltschäden mitberücksichtigt hätte? 

Schäden am eigenen Boden
Wenn es bei einem Störfall zu einer Freisetzung gefährlicher Stoffe kommt, wird dies in 
den allermeisten Fällen auch das eigene Grundstück betreffen. Der Haupteffekt auf 
das eigene Grundstück ist oft, dass es die höchsten Schadstoffkonzentrationen aufweist. 
In Bezug auf das Risk Assessment stellt dies keine neuen Anforderungen dar, da Sicher-
heits- und Schutzmassnahmen wie technische Rückhaltemassnahmen bei der Bestim-
mung der Risikoqualität von Umweltrisiken schon heute Eingang finden.
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Risk Assessment bezüglich Produktehaftpflicht, Arbeiten auf fremden 
Grundstücken, Motorfahrzeughaftpflicht
Neben den standortbezogenen Risiken gibt es auch noch Gefahren, die nicht an be-
stimmte Betriebsstätten gebunden sind. In Bezug auf die Versicherung von Umweltschä-
den sind neben dem Betriebsstätten-Risiko vor allem Produktehaftpflicht, die Haftung für 
Arbeiten von Dienstleistern auf fremden Grundstücken und die Motorfahrzeughaftpflicht 
von Interesse.

Bei der Produktehaftpflicht stehen Umweltschäden durch die Verwendung von Produkten 
oder bei deren Entsorgung im Vordergrund. Ein gutes Beispiel ist die Anreicherung von 
Klärwasser mit Hormonrückständen, was die Entwicklung von Amphibien stören kann. 
Die Schwierigkeit dabei ist, dass es für den Versicherer in der Regel schwierig sein wird, 
für eine grosse Menge von Produkten eine Risikoabschätzung vorzunehmen. Deshalb 
muss er sich darauf konzentrieren, die Qualitätsmanagementsysteme der Kunden darauf-
hin zu überprüfen, 

ob sie vollständig sind,
ob sie den Gefahren angemessen sind,
ob sie in der Produktion auch umgesetzt werden.

Auch hier kann zur Vereinfachung auf die Unterscheidung zwischen den gefährlichen 
und nicht gefährlichen Tätigkeiten zurückgegriffen werden. Für die letztere Gruppe ist 
eine Bewertung aufgrund eines Fragebogens angemessen. Für die gefährlichen Tätig-
keiten sollte eine Risikoüberprüfung vor Ort vorgenommen werden.

Bei Arbeiten von Dienstleistern auf fremden Grundstücken kann nicht ohne weiteres die 
Aufteilung zwischen gefährlich und ungefährlich vorgenommen werden, da im Laufe ei-
ner Versicherungsperiode verschiedene Tätigkeiten auf unterschiedlichen Grundstücken 
und Anlagen vorgenommen werden. Risk Assessment bedeutet hier vor allem sicherzu-
stellen, dass:

ein Versicherungsnehmer für die geplanten Tätigkeiten erfahrene Fachleute einsetzt. 
er auf eine angemessene Projekterfahrung für die geplanten Tätigkeiten zurückblicken 
kann.
das Wissen vorhanden ist, ob in der betroffenen Branche ein extremer Konkurrenz- 
und Preisdruck herrscht. Falls das so ist, kann es durch das Weglassen von Sicher-
heitselementen aufgrund des Kostendruckes zu Schäden kommen.

Die Motorfahrzeughaftpflicht ist – wie die Erfahrungen aus der Schadengeschichte zei-
gen – wahrscheinlich der kritischste Bereich, was die nicht standortbezogene Exponie-
rung in Bezug auf die neue Umwelthaftungsrichtlinie angeht. Dies vor allem, weil auch 
Gefahrguttransporte auf der Strasse teilweise in diesen Bereich fallen. Ein Unfall kann zur 
Freisetzung einer grösseren Menge kritischer Substanzen führen. Eine Risikobewertung 
als solche ist in der Regel schwierig, da Routen und Fracht ständig wechseln. Weitere 
wichtige Faktoren sind:

adäquate Transportbehälter,
verkehrssichere Fahrzeuge für den geplanten Transport,
ausgeruhte und gut ausgebildete Fahrer.
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Altlasten
In der EU gibt es noch viele Grundstücke mit nicht oder unzureichend sanierten Altlasten. 
In vielen Fällen sind dabei auch die Art und das Ausmass der Verschmutzung nicht ge-
nau bekannt. Da sich die Haftung aufgrund der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie lediglich 
auf Umweltschäden beschränkt, deren schadenverursachendes Ereignis nach dem 
Inkrafttreten der Richtlinie in nationale Rechtsvorschriften eingetreten ist, sind diese 
Altlasten16 grundsätzlich vom Geltungsbereich der Richtlinie nicht erfasst. Kommt es nun 
zu einem Unfall auf einem bereits aus der Vergangenheit belasteten Gelände, kann der 
Eintrag neuer Stoffe eine Sanierung erforderlich machen. Dabei besteht die Gefahr, dass 
im Rahmen der durchgeführten Sanierungsmassnahmen auch Teile der Altlast mitsaniert 
werden beziehungsweise sich der Umfang der Sanierung erweitern kann. 

Solange nur eine Störfalldeckung gewährt ist, stellen eventuell bestehende Altlasten ein 
überschaubares Problem dar, da die entsprechenden Untersuchungen, die der Sanierung 
vorausgehen, zeitnah nach dem Störfall erfolgen. Es ist denkbar, dass eine bestehende 
Altlast das Sanierungsausmass erhöht, aber dies wird nur in seltenen Einzelfällen über-
haupt feststellbar sein. Da nicht zu erwarten ist, dass diese Einzelfälle im Gesamtrahmen 
besonders relevant sein werden, kann auf eine spezielle Altlastenuntersuchung in der 
Regel verzichtet werden.

Anders ist die Sachlage bei Deckungen, die auch graduelle Emissionen mitdecken. Hier 
muss zwingend vor der Versicherung der Zustand der Altlasten eruiert werden. Zum ei-
nen, weil ein zusätzlicher Eintrag unter Umständen dazu führt, dass gesetzliche Grenz-
werte überschritten werden und dadurch eine Sanierung ausgelöst wird; zum anderen, 
weil der Eintrag von neuen Substanzen die Sanierung auslöst, sich diese Sanierung aber 
nicht mehr von der Altlastensanierung abgrenzen lässt. 

Generell sind nicht störfallbezogene Deckungen in der Umwelthaftpflicht nicht markt-
standard und ein Altlastenausschluss ist regelmässig vorhanden.

 

16  D.h. Altlasten aus Emissionen, die vor dem 30. April 2007 verursacht wurden. Emissionen, die nach dem 
30. April 2007 verursacht werden, können in Zukunft ebenfalls zu Altlasten werden. Diese fallen dann jedoch 
in den Geltungsbereich der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie.
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Die EG-Umwelthaftungs-Richtlinie generiert neue Schadenbilder und basiert auf einer 
neuen öffentlich-rechtlichen Haftungsgrundlage, für die noch keine Schadenerfahrung 
vorliegt. 

Wichtig für die Versicherungsindustrie ist eine Exposureabschätzung für diese neuen 
Schadenbilder. Eine verlässliche Abschätzung ist vor allem für gefährliche und potenziell 
gefährliche Tätigkeiten und Anlagen nötig. Diese kann sich zum einen auf Geografische 
Informationssysteme, zum anderen auf die systematische Bewertung von Gefahren be-
stimmter industrieller Prozesse abstützen. Kombiniert mit einer Bewertung vergangener 
Schadenereignisse ergibt sich damit die Möglichkeit, Risiken im Kontext der neuen 
Richtlinie angemessen zu beurteilen. 

Für die Ausgestaltung von Versicherungsprodukten bieten sich verschiedene Lösungsan-
sätze an. Sinnvoll ist es, sich an die bestehenden, traditionellen Versicherungslösungen 
anzulehnen und darauf basierend Deckungen auszuarbeiten. Der Versicherungsschutz 
beschränkt sich dabei regelmässig auf störfallartige Ereignisse, da diese einerseits auf 
einen eindeutig bestimmbaren Zeitpunkt zurückzuführen sind und andererseits die Versi-
cherungswirtschaft für derartige Ereignisse auf die entsprechenden Erfahrungen im 
Umgang mit traditionellen Personen- und Sachschäden zurückgreifen kann.

Schlussfolgerungen
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Übersicht über die Umsetzung der EG-Umwelthaftungs-Richtlinie in ausgewählten europäischen Staaten (Stand März 2007)

 Stand der  Haftungsbeschränkungen Entwicklungsrisiko Andere Haftungs- 
 Umsetzung/ Bewilligte Emissionen («state-of-the-art erweiterungen/ Obligatorische
Land Inkrafttreten («permit defense») defense») -beschränkungen Deckungsvorsorge
Belgien  Entwurf Ja Ja – Nein
Bulgarien Entwurf  Nein Nein – Bankgarantie oder
 September 2006    Versicherung
Dänemark April 2007 Teilweise Teilweise – Nein
Deutschland  Entwurf  Nein (Bundesgesetz) Nein (Bundesgesetz) – Nein
 März 2007 
Estland Vorentwurf – – – –
Finnland Entwurf  Nein Nein – Nein
 März 2007
Frankreich Entwurf  Nein Ja – Nein
 November 2006
Grossbritannien Konsultationen Ja Ja – Nein
Italien Gesetzesdekret  Ja Ja – Nein
 April 2006
Litauen Gesetz vom  Nein Nein – Nein
 März 2005
Niederlande Entwurf  Nein Nein – Nein
 Dezember 2006
Oesterreich  Entwurf  – – – Ja
 Februar 2007 
Polen Entwurf Mai 2006 Ja Ja  Nein
Rumänien Vorentwurf – – – –
Schweden Entwurf Februar 2007 Ja, restriktive Anwendung –  Versicherungs-
     obligatorien
      bestehen bereits
Slowakei Entwurf  Ja Ja – Optionen
 Dezember 2006    Bankgarantie oder 
     Versicherung
Spanien Entwurf Ja Ja Ausdehnung auf andere Ja, Pflicht ab 2010
     geschützte Gebiete
Tschechische  Entwurf März 2007 Ja Nein – Ja, verschiedenen
Republik      Optionen der
      Sicherstellung
Ungarn Enwurf Nein Nein Ausdehung auf andere Nein (gesetzliche
    geschützte Gebiete Grundlagen vor-
     handen)
Zypern Entwurf – – – –

Griechenland, Irland, Lettland, Luxemburg, Malta, Portugal und Slowenien haben mit der Umsetzung noch nicht begonnen bzw. haben 
noch keine Entwürfe veröffentlicht.
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